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was bei) Anweisung derselben im Kriege zu beobachtemD v rspa
Bd . i5 , S . 247, §. 14210.
was bey Anweisung im Kriege , auf dein Rückmärsche
der Regimenter in die Stand - Quartiere zu beobachten
Bd . ' 5, S . 247, h. i/,211.
ungebührliche Forderungen hierauf sind strengstens vrr.
bothen Bd . >5, S . 247, §. , 4212.
was zu beobachten, wenn ein Bedarf auf selb« über
die Gebühr eintritt Vd . 15, S . 247, §. 142,3.
was bey Truppenmärschen und Transporten , hinsicht¬
lich derselben zu beobachten Band >5 , Seite 248 ,

l/,2 >/,.
wie selbe zu schonen und alle Execsse zu vermeiden
Bd . i5 , S . 248, §. 1421V.
wie selbe im Kriege zu vergüten Bd . i5 , S . 248,
§. I42>6.
wann selbe zu bezahlen, und wann zu reluiren Dd . -5,
S . 2.sy, §. , /,217.
wem die Quitnrung der DorspannSwartwagea und
Pferde zusteht Dd . iS, S . »/,9, °§. I/,2,il.
s - Quittungen , wie solche im Felde zu verfassen Dd . >6,
S . 2/,y, , 4219.
s - Quittungen , wenn die Wartwägen und Pferde
einige Tage beybehalten werden Bd . i5 , S . 249,

,4220.
S - Quittungen , Verfassung derselben bey Transporten^
Ed . i5 , S . 249, §. 14221.
s - Gebühr , für die feindliche kriegsgefangen « Mann¬
schaft Bd , 5, S . - 5o , §. , 4228'
in der Gränze , was bey Leistung derselben zu beobach¬
ten Bd . iS , S . 253, §. , 4230.
bey welchen Ĝelegenheiten sich die Reisen in der Gränze
mittelst derselben ergeben können Bd . 1» , S - 253,
§ . 14281
Beobachtungen bey Reisen mittelst derselben in der
Gränze , in ordinären Dienst - Angelegenheiten Bd . , 5,
S . »53, §. 14282.
wie sich hinsichtlich derselben bei) außerordentlichen
Reisen in der Gränze zu benehmen Bd . 15, S . 253,
§. 14288.
Vergütung derselben in der Gränze , wenn Ingenieurs-
Officiere in Bau - Angelegenheiten reisen Bd . ' 5,
S . 253 , h. , 4234»
in welchen Fällen solche in der Gränze in conto aerarii
zu leisten Bd . iS , S . 254. §. 14285.
in welchen Fällen in der Militär - Gränze dieselbe
in conto örarii nicht gebührt Bd «. iS , S . 255,
§ 14286.
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n n, wie die in der Gränze ohne commissariatischer Anwei¬
sung reisenden Parteyen solche zu vergüten haben
Bd . 15, S - 255, §. 14237.
s - Ausmaß , in .der Gränze , beym Ausmarsche der
Regimenter und Garnisonö - Bataillone Bd . iS
S . 255, §. , 4238.
s - Wägen , was jene Regimenter zu beobachten, welche
selbe mit sich führen Bd . -5 , S . 255, §. 14239.
s - Wägen , was bey Erfolglassung derselben in der
Gränze zu beobachten Bd . iS , S . 255, §: 14240.
S- Ausmaß , bey Transportirung der RecoüvaleScenten,
Necruten , Civil - und Militär - Arrestanten , dann der
Commandirten Bd . >5, S . 255 , §. , /,241.
s - Ausmaß , bey Kranken- und Geld - Nimessen-Trans-
porten Bd . 15, S . 255> §. , 4242 ..
was den Stabs - und Ober -Officieren an selber in der
Gränze gebühret Bd - >5, S . 2SS; §. 142.43.
s - Ausmaß , in der Gränze , zur Lagerszeit Bd . iL
S . 256, H. 14244.
s - Wägen , wie selbe m der Gränze zu beladen Dd . 15
S . 256 , §. 14245.
was bey Anweisung derselben in der- Gränze zu be¬
obachten , und wer die Marsch - Routen aüszustellen
Bd . »5, S . 256, §. >4246.
was hinsichtlich der Abreichung derselben in der Gränze
zu beobachten Vd . 1S, S . 206, H. 14248.
s - Leistung im Lager , zur Beystellung der Naturalien
Bd . >5, S . ?56, §: 14249.
was wegen Vergütung derselben in der Militär -Gränze
zu beobachten Bd . i>5, S . 256» §. 14261.

- s - Erfordernis , für eine marschirende Truppe , ist dem
General - Commcmdy anzuzeigen Bdi iS , S . 3 >5
tz. 144S2. '
die Decturante «, dürfen nicht verhalten werden , solche
bey Tcuppenmärschen über die vorgeschriebene Station
hinaus zu leisten Bd . 15, S - 3i6 , §. 14468.
wegen Erforderniß derselben bey Truppenmärschen
und Transporten ist ein Ober - oder Unter - Officiec
mit dem marschirenden Stande vorauszuschicken Bd . i5>
Si 3-17, i4464,
für die in daö Wiener - Civil - Taubstummen - Institut
zu transpvrtirenden Soldatenkinder Bd . 16, S . 108,
§. 15220.
zur Transportirung der in das Blinden : Institut
aufgenommenen Militärkinder Vd . 16 , S . 109.
§. 16228.
für die in die Jntrimal - Verforgungs - Anstalt gelan¬
genden Soldatenkinder Bd . 16, S . 1S0, 1S4.14.

(Hofburg .), siehe Hofbucgwache . W
(königl . ungarische Kron -) , s. Kronwache ( ungarische) .
-Posten , wann solche die bürgerlichen Milirär -Commu-
nitäten in der Gränze zu besehen haben Bd . 2, S - 2/,,
§. io53.
-Mäurel , werden den Schildwachen in Festungen und
festen Plätzen zur Winterzeit abgereicht Bd . 6, S . 25.
und andere Dienste , welche Patronen hierzu zu ge-
brauchen Bd . 6, S . 162, h. 6847.
was solche bey Entweichung der Festungs -Arrestanten
zu beobachten Bd . 7, S . 356, §. 7769 .,
(Haupt -) wer die erforderlichen Schreib - Materialien
derselben herbey zu schaffen Bd . 11, S . >c>4, §- >261/,.
-Service , siehe Service.
im Jnvaliden -Hause , wie solche zu besorgen Bd . 16,
S . 58, §. i5o53 bis iSc>58.

i , ( kleine und mittlere ) in solchen wnden Circulations-
Oefen ausgestellt Bd . 2, S . 346, §. 2660.
in Caseruen , wodurch sich die in solchen aufgestellten
schwedischenHeitzvfeu von den für Stabs -Ofliciere be¬
stimmten unterscheiden Bd . 2, S . 847 , §. 2555.
in Caserneu , mit welchen Requisiten selbe versehen^
seyn lollen-Bd . 2, S - 290, , §. 2635: -

ach st üb en, innerhalb der Casernen, Brennstoff-Ausmaß Bd . 4,
S . 24, §. 4604.

— — innerhalb des Umfanges der Garnison , HolzauZmaß
Bd . 4. S - 24, §. 46»5.

— — auswärtige , Holzausmaß Vd . 4, S . 26, H. /,606.
— — Einteilung derselben Bd . 4, S - 82, ss. 4-64 ' -
— — Holz - Gebühr für selbe Bd . 4, S . 82, §. 4642.
— — der in Siebenbürgen diSlocirten Regimenter , Holzaus-

maß Bd . 4, S . 82, §. 4643.
— — Beleuchtungs - Ausmaß , im Winter Bd . 4 , S . 3a,

§- 4644-
— — Beleuchtungs -Ausmaß , im Sommer Bd . /ff S - 82,

§- 4645.
— — zur Nacktszeit von der Mannschaft verlassen werdende,

Service -Ausmaß Bd . 4, S . 82, §. /,646.
— — ( Officiers -) in Wien , Kerzenauömaß Dd . 4, S - 33,

§. 4647.
— — - Service , gebühret den Ordonnanzen bey Generalen

und Officieren nicht Vd . 4, S - 33> h. 46-43.
— — bey den ungarischen Militär -Gestütten , Service -Aus¬

maß Bd . 4, S . 33, §. 4649.
— — in der Gränze , Service - Ausmaß Bd . 4 , S . 33 .„

§., 4660.
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>en , wie sich zu benehmen , wenn der Service für selbe von
den Ortschaften gegen Bezahlung abgereicht wird
Ed . 4 , S - 33 , § . > 65 i.
über die Anzahl derselben , und den hierauf benöthi-
genden Service , ist jährlich eine Eingabe an das Ge-
neral -Commando einzusenden Ed . 4 , S . 33 , § . 4654 -
Ausmaß ben der Marine Bd . 4 , S . 34 , § . 4655 .
nach Art derselben sind die Mühlzimmer der äcari-
schen Mühlen zu classificiren Bd . 4 , S . 33 , § . 4656 .
was mit der dießfallsigen Service - Ersparung zu ge¬
schehen hat Ed . 4, S - 35 , h. 4667.
Beobachtung , bey Eeheitzung derselbeü mit Steinkoh¬
len Ed . 4 , S . 36 , H. 4658 .
wenn das Land für dieselben unentgeldlich subministrirt,
so ist solches in der Errechnung zu bemerken Ed . >4 ,
S . 227 , h. 18942.
wann die Beleuchtung in denselben einfach anzutragen
Ed . 14 , S . 227 , § . 1,3943.

, ( Proviant -) welche Quantität an Naturalien bey der
Armee hierauf zu verladen Bd . 1, S . 53 . §. 182.
(Wart -) wenn selbe längere Zeit angehalten werden,
welche Nakuralien - Gebühr für die Knechte und Pfer¬
de bemessen ist Bd . >, S . 58 , §. 158 .
(Wart -) den Vorspannsbauern kanjl die Fourage ge¬
gen Vergütung verabfolgt .werden Bd . i , S . 69.
§ . 160.
(Wart -) Ausweisung über die Stellung und Verwen¬
dung derselben , wem selbe obliegt Ed . 1, S . 5g,
§ - >62.
(Wart -) mit welcher Anzahl zur Zurückführung der
Kranken bis zur Wagenburg hinreichend auszulangen
Bd . 1, S . 74, §- 281.
(Wart -) der Wartlohn bey der Armee wird festgesetzt
Bo . 1, S - 74, §- 282.
(Proviant -) auf solches muß immer auf einen Tag
Zwieback und auf dcey Tage Brot mitgeführt werden
Ed . 3 , S - 5 i 8 , h. 4 ^40-
(Wart -) wie solche auszuschreiben Bd . 3 , S . 618,
8- 4 >4,2-
(Wart -) das Aufhalten derselben wird an den Schuld-
tragenden strenge bestraft Ed , 3 , S . 5 i 8 . tz, 4 >43 -
wie diese bey dem Fuhrwesen - Corps zu reinigen Ed . 7,
S . >i, §. 645 o.
verschiedener Gattung bey dem Militär - Fuhrwesen,
deren Abmaß Bd . 7 , S . 67 , h. 6623.
wie diese bey dem Fuhrwesen mit de» Nummern zu
bezeichnen Ed . 7 . S . 116 , §. 6683 .
(Proviant -) woher die Grenadier - Bataillons selbe er¬
halten Ed . 7 , S . is 5, H. 6706.
(Proviant - ) zu Grunde gegangene , Vorsicht bey Pas-
sirungö -Ertheilung Bd . n , S . 4 >, § - 12354.

zweyspännige , werden den Hauptleuten von der Ar¬
tillerie vom Aerarium , wenn sie in ' s Feld ziehen , be¬
williget Ed . 15, S - 822 , H. i 44 ? 3 .
für Profosen , Marketender und Fleischhauer bey ei- ^
nem Feldzuge Bd . 15, S . 828 , § . i 44 ?3 .
bey einer Nevision des Ober - Stabs - Wagenmeisters
als unerlaubt Vorgefundene , wie solche zu behandeln
Ed . , 5 , S . 824 , § . 14460.
(Proviant -Fuhrwesens - und Stabs -) , der aus dem
Felde oder Garnisonen zurückkehrenden Gränztruppen,
waS rücksichtlich derselben zu beobachten Bd . 16,
S . 887 , § . 16259.

Joucnalien , wie bey den Spitälern zu unterhalten
Ed . 8 , S . 45 , § . 7978.
Reinigung und Aufbewahrung derselben in den Jn-
validen -Häusern Bd . 16 , S . 49 , § - >4984  bis 14989.
in den Zimmern derJnvaliden -Häuser , für die Mann¬
schaft der zweyten Chambree , muß rein und gut erhal -s
ten werden Ed . 16, S . 54 , §. r 5o23 .
- Gattungen bey allen wird für die der Conscriptiom
unterliegenden Unterthanen die Capitulation auf vier . !
zehn , und für die exempten auf sechs Jahre festgesetzt!
Ed . 2, S - 45 , § - 1 >66.
eines Landwehrmannes Bd . 2, S - 119 , § . 1625.
werden dem Landwehr - Bataillon auf den completen!
Stand erfolgt Bd . 2, S . 120 , h. i 53 o.

Waffen , der Deiiten Bd . 2, S . 133, h. 1608.
— — Gattungen derselben bey der k. k- Armee Bd . 6,

S . i.36, § 6718.
— — von wem selbe erzeugt werden Bd . 6, S . 136 , § . 8714.
— — in wie weit mit solchen die Regimenter und Corps im

Frieden zu versehen Bd . 6, S . >38 , § . 6728.
— — was den Truppen im Frieden hieran gebühret Ed . 6,

S , >89 , §. 6729.
— — Gebühr der Gränzscharfschützen Bd . 6 , S . i 3y,

h . 6781 . .
— — Gebühr der Gestütts - Mannschaft Bd . 6 , S . i 3g,

§. 5782.
— — Gebühr der Feld - und Reserve - Bataillons in der

Granze Bd - 6 , S - 189 , h. 8783.
— — in welchem Falle die im Kriege zu errichtenden De-

liten - Divisionen mit solchen vom Aerarium zu verse¬
hen Bd , 6, S - 189 , § . 5784.

— — mit solchen ist jede zur Armee abgehende , Truppe zu
'versehen Bd . 6 , S , >89 , § . 6735.

— — - Ann . isung , wem selbe obliegt , und was dabey zu be«
obachten Bd . 6 , S . 189 , § . 6786,

— — bey einem Regiments oder Bataillon in Abgang ge¬
kommene , wie sich bey deren Anweisung zu benehmen
Bd . 6, S . r 4 ° , §- 5787.

— — Fassungen , wie zu geschehen Ed . 6, S . 140 , §. 5789.
— — wasbeym Austauschender unbrauchbaren Gewehrläufe

- dem DuplicatS -Entwurfe beyzulegen Bd . 6, S - i 4 «,
§ . 6740.

- - — zu Grunde gegangene , was bey der hierüber erhalte¬
nen Passirung zu beobachten Bd . 6, S . 140 , §. 6741-

— — wie sich bey deren Verpackung zu benehmen Bd . 6,
S . >4 ' , § - 6744-

— — auf was bey der Verpackung aller Gewehre überhaupt
zu sehen Bd . 6, S . 143, §. 6748.

— — was beym Gebrauche derselben zu beobachten Ed . 6,
S . 143 , § . 5749.

— — Kenntnisse , welche die Officiere besitzen sollen Bd . 6,
S . i 43 , § - 6760.

— — Kenntnisse , welche der Soldat haben muß Bd . 6
S . i 43 , § - 6752.

— — Conservation , was hinsichtlich derselben zu beobachten
Bd - 6, S - i 45 , § . 6760.

— Obliegenheiten des Soldaten , hinsichtlich deren Con¬
servation Bd . 6 , S . i 45 , § - 8761 . '

— vorräthige , oder von Beurlaubten zurückgelassene , de¬
ren Aufbewahrung Bd . 6, S . i 46 , § . 6764.

— der Mannschaft , sind immer rein zu erhalten Bd . 6,
S , 146 , §- 6766.

— Reparaturen , wie und von wem vorzunehmen und wo¬
her zu bestreiten Ed . 6, S - i 4? , § . 6771 und 8772.
Untersuchung im Frieden und Kriege Bd . 6 , S . 148,
§ . S777.

— die Regimenter und Corps haben selbe bloß auf den
completen Stand beyzubehalten B - 6 , S . . 49 , § - 6785.

— überzählige , warum selbe an die Zeughäuser abzuge¬
ben , wenn die Armee auf den Friedensstand gesetzt
wird Bd . 6, S - 149 , § . 6786.

— der nur im Kriege bestehenden Körper , wie solche nach
erfolgtem Frieden abzuliefern Bd . 6, S . i 5o, § . 6787.

- - auf dem Schlachtfelde liegen bleibende , und vom
Landmanne eiugesammelte , wohin und gegen welche
Vergütung abzugeben Ed . 6 , T . i5o , § . 6790.

— von dem Laudmanne eingesaannelte , auf welche Art
die Einwohner zu deren Abgabe aufzufvrdern Bd . 6,
S . i5o , § . 579 . .

,— auf den Schlachtfeldern aufgesammelte , welcher Aus¬
weis über selbe zu verfassen Bd . 6 , S . i 5o, § . 6792.

— auf dem Schlachtfelds aufgesammelre , was mit den¬
selben zu geschehen Bd . 6 , S . i 5o , § . 6798.

— -Ausseher bey der Marine , Obliegenheiten desselben
Ed , 6, S . >83, H. 6943.

Waffenübung , der Landwehrmannschaft , von welchem Tage an
die Dauer derselben zu rechnen ist Ed . 2, S . 1>8,
§ . l520.

— — wenn solche geendigt ist , hat die Landwehrmannschalt
in militärischer Ordnung wieder nach Hause abzuni-

> ckeu Ed . 2, S . >>8, §. 1621.
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W a ffenübll n g, der Landwehrmannschaft , wenn solche geendigt ist,
kommt deren Montur , Armatur und Rüstung in d,en
Landwehr -Depositorien auszubewahrcn Bd . 2, S . 116.
§. 1022, dann Bd . 2, S . 12, , §. i536.

— — Gebühr der hierzu einrückenden Reserve - Mannschaft
Bd . 3, S . 28, §. 2879.

^ — — was die Reserve und Ergänzungsmannschaft , während
derselben, an Montur und Rüstung zu erhalten E - 6,
S . 3, §. 5^32.

— — die zu solcher einrückenden Urlauber müssen mit gu¬
ter Wäsche versehen seyn Bd . b, S . 16, §. 55i4-

—- — unter welchen Vorschriften den zu selber einrückcnden
Beurlaubten die nöthige kleine Montur verabreicht
werden darf Bd . 6, S . 16, §. 85i3.

i — — wie die bey solcher zerbrochenen Feuergewehre abzuge¬
ben Bd . 6, S - 180, §. 6788.

— — der .k. k. Truppen , Munktions -Gebühr Dd . 6, S . 161,
Z. 5838.

— — der Reserve , wie und auf welche Zeit solche zu ge
schehen Bd . 2. S . 82. §. 1406 und 1407 , Bd . 2,
S . r >7, §. i5i8.

— — wann die derselben durch Krankeit , nicht länger als
sieben Tage , entzogenen Reserve-Männer nach Hause
zu entlassen Bd . 2, S . 84, §. 1409.

— — wann dl ? Landwehrmannschaft zu solcher einzurücken
Bd . 2, S .^ 2, §. 1491.

'— — EequartierungS - Art der Qfficiere und Mannschaft,
während derselben Bd . 2, S . n3 , §. 1492.

— — der Landwehrmannschaft , in den Hauptstädten , durch
welche Zeit solche zu geschehen Bd . 2, S . 1,3,
§- >496.

— — der Lavdwehre , werden Ort und Tag der Concentri-
rung bestimmt Bd . 2, S . 114, §. >497-

— — zu solcher hat jeder Landwehrmann seine Landwehr¬
karte mitzübrivgen Bd . 2 , D . »>4 , h. ' 4y8.

— — wo zu solcher die auf Wanderung begriffenen Land¬
wehrmänner einzurücken Bd . 2, S . r >4, §- >499-

—̂ — wie hinsichtlich derselben die , in einem fremden Do¬
minium zufällig anwesenden, Landwehrmänner ' zu be
handeln Bd . 2, G . 118, L. , 5oi.

— — zu solcher ist die versammelteLandwehrmannschaft von
den Officieren in militärischer Ordnung zu führen
Bd . 2, S . 1*8, §. 1602.

— — worauf der Brigadier hierbey zu sehen Bd . 11, S . 48,
Z. 12A80.

— — wie jene Mannschaft , die nach derselben auf Urlaub
gelassen wird , und den bestimmten Ort , wo sie ihre
Nahrung findet , nicht angeben kann, hinsichtlich de»
Diaticum zu behandeln Bd . 16 , S . 253 , §. 18981.

Wagenburg,  bey der Armee , wie der Marsch derselben zu leiten,
und durch welche Truppen zu begleite» Ed . 1, S . 55,
§. »43 .

— — - Frachten , wie di.e Anweisung derselben zur Abgabe an
die Regimenter zu geschehen Bd . 1, S , 56, §. , 44.

— — -Vorrath bey der Armee , wie hierüber die Evidenz
zu unterhalten Bd . 1, S . 56, §. 146.

— — Verwendung derselben zur TranSportirung der Ar
mee-Vorräthe Bd . 1, S . 76, §. 233.

Wagen - Reparatur,  Aufrechnung , wann solche für die Mili¬
tär -Beamten Statt findet Bd . 1, S - 178, §. 536.

— — Ausmaß für Militär - Beamte Bd . 1, S . 186, §. 869.
— — wann selbe die in der Kriegsgebühr stehenden Beam¬

ten aufrechnen dürfen Bd . 1, S . 186, §. 670.
— — in welchen Fällen solche noch weiters aufgerechnet

werden darf Bd . 1, S . 166, § 571.
— — auf solche haben die FortificationS - Fouriere keinen

Anspruch Bd . 2, S . 163, §. 1760.
— — können die im Dienste reisenden Wirthschafts - Beam-

: teil der Beschäl - Departements aufrechnen Band 6,
S . 227, §. 6074.

— — Ausmaß für die mittelst der Post reisende Generali¬
tät Bd . r S, S . 3o5, §. 14424.

— — gebührt auch den in Parteysachen reisenden Commis
sionen Bd . , 5. S . 3o5 , §. 14428.
Aufrechnung von den , die Reaiments - Gerichte visiti-
renden Auditoren Bd . 15, S . 3io , §. 14439.

Wagner,  Meister und Gesellen , beym Militär - Fuhrwesen,
Dienstesvorschrift Bd . 7. S . 62, §. 6636.

Band xvn.

Wagner,  Meister keym Fuhrwesen , rücksichtlich de- Dienst'
Gratiale Bd . 16, S - 241, §. 16900.

Wahnsinnige,  siehe Sinnenverwirrung und Irrenhaus-
Waisen,  der Militär - Beamten , Erziehungs - Beytrags - und

Pensions -Normale Ed . 1, S . 286, h 778 bis 79s.
— -— von Artilleristen , wie mit dem Dienst - Gratiale zu

behandeln Bd . 2, S . 67, tz. i33o und i33i . Bd . 16,
S . 246, §. 16925.

— — der Generale , Stabs - uud Ober - Officiere , Gezie-
hungs -BeytragS - und Pensions - Normale Bd . 16,
S 19, §. i4844 bis 14882.

— — der Regiments . Profosen , werden mit dem Dienft-
Gratiale abgefertiget Bd . 16, S . 21.

— — solcher Militär -Pensionisten , die in einer Civil -Anftel-
lung , entweder vor oder nach vollstreckter zehnjähri¬
gen Dienstzeit verstorben , zu behandeln Bd . 16,
S . 28. §. 14874 bis 14877.

— — d. minderen Staatsdienerschaft , deren Vater vor
zehnjähriger Dienstleistung ihr Leben,
an den Folgen der ämtlichen Beschäf¬
tigung eingebüßt haben , wie selbe zu be¬
handeln Bd . 16, S 3i , h.14893.

— — — — Provisions -Ausmaß für selbe Bd . 16,
S . 32 , §. 14897 und 14898.

— — — — wann für selbe die Provision oder Er-
ziehungsbeyträge anzusangen Bd . >6,
S . 33, §. 14901-

— — — — wann selbe auf einen ProvistonS -Genuß
den Anspruch haben Bdi6,S .33, §. 14902.

— — — — Normal -Alter derselben zur Provisions-
Fähigkeit Bd . 16, S . 33, §. 14904.

— -— — — kränkliche, wie sich hinsichtlich der Fort¬
dauer der Provision zu benehmen B . 16,
S . 33, §. 14906.

— — — — wer für selbe die Provision zu quittiren
Bd . 16, S 33, §. 14906.

— — — — wie die Eingabe für das HofkriegSrath-
liche Grundbuch über selbe zu verfassen
Bd . 16, S . 34, §. >4907-

— — d. exvenet. Grale u. Offc . , Sustentations - Ausmaß für
selbe Bd . 16, S . 38, §. >4980.

— — — — — wann die Sustentativnen aufzu-
höcen Bd . 16, S . 89, H. 14986.

— — — — — haben bey Vereheligung die Wahl
zwischen der Abfertigung oder
Neservirung des Sustentations-
Genusses Bd . 16, S . A9, §. 14987.

— — — — — in welchem Betrage solche die
Abfertigung des Suftentations-
Genusseö zu erhalten haben B . 16,
S . 89,5 . , 4988 und 14989.

— — — — — wann der Wiedereintritt in den re-
servirten Sustentat .-Genuß Statt
findet Bd . 16, S . 4o, §. 14989-

— — — — — in ein der öffentlichen Erziehung
gewidmetes Nonnenkloster eintre¬
tende , bleiben im Genüsse der
Sustenstations -Beyträge Bd . , 6.
S4o , §- i49 ^ -

— — — — — wenn mehrere zusammen die Gu-
stentarion beziehen, was zu beob¬
achten Bd . 16. S - l>o, §. i4944-

-?- — — — — weibliche, wann se lbe die Su¬
stentations - Genüsse reserviren
dürfen Bd - 16, S . 40, §. >4945.

— — — — — von der Marine , wie selbe/rück¬
sichtlich der Sustentation zu be¬
handeln Bd . 16, S - 4 >, H- >4946.

— — — — — deren Väter sich erst nach Auf¬
lösung der Republik verehligt ha¬
ben , wie selbe rücksichtlich der
Pension zn behandeln Bd . »6,
S - 4 >, §- >49^8.

— — ( Invaliden -) , Abfertigung derselben Bd . 16 , S . 85,
§. 16196.

— — (Militär - Beamtens - und Officiers -) , irrsinnige , in
das Civil -Irrenhaus untergebrachte , wie zu verpflegen
Bd , 16, S - 106, §. 18207.
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r n , ( Officiers -) , irrsinnige , <Cameralbeyträge für selbe
Bd . 16, S . 106 , § . 16209 und 16211,

— - Haus , in solches werden Soldatenmädchen aufgenvm
men Bd . » 6, S . 12», § . 16276.

— — Alter der aufzunehmendsn Mädchen Ad . 16,
S - i2 », § . 16274.

- — Zweck der . Erziehung in demselben .Bd . 16,
. S . 120 , H. 16276.

— — chjs ^ welchem Alter die Soldatenmädchen da
selbst bleiben können Bd . 1b, S . 120 , §. 16276

— — Erfordernisse zur Aufnahme in dasselbe B . 16,
S - 120 , § . 16277.

— — Vorzüge der aufzunehmenden Soldatenmäd¬
chen unter sich Bd . 16, S - 120 , §. 16278.

- — die Eingaben über die aufzunehmenden Solda-
tenmädchen müssen vom General - Commando
geprüft werden Bd - 16, S . 120 , H. 16279.

— — wie viele Mädchen in dasselbe untergebracht
werden können Bd . 16, S . 121 , §. 18280.

- — wem die Besetzungsvorschläge der erledigten
Plätze zustehen Ad . 16, S . 121, H. 16281.

- — wann die Eingaben über die hierzu geeigneten
Mädchen an den Hofkriegsrath einlangen müs
sen Ad . 16, S . 121 , h. 16282.

— Beobachtungen , bey Transportirung der aufzu¬
nehmenden Mädchen , von einer entfernten
Station nach Wien Bd . , 6 , S . 121, § . 16283.

— wie die zur Aufnahme bestimmten Mädchen
während der Reiss zu verpflegen Bd . 16,
S . 121 , § . 16284.

- — die in solches abgehenden Mädchen müssen von
einem vertrauten Soldatenweibs begleitet wer¬
den , und welche Gebühr dasselbe erhält B . 16,
S . 121 , §. 16286.

— -Direktion , wie die Uebergabe der Mädchen an
selbe zu geschehen Ad . 16, S . 121 , § . 16286.

- Stiftung .( Theresianische -) aus derselben werdenden
Aeltern der Stiftlinge die Stiftungs¬
beträge auf die Hand bezahlt Bd . 16,
S - n3 , § . 16298.

— ^ wie hje Eingaben über die solche zu
erlangen wünschenden Kinder zu ver¬
fassen und einzureichen Ad . 16, S . 123.
§ . 16294.

— — welche Eigenschaften ein Stiftling
haben muß Band . 16 , S . 126.
§ . 16296.

— — Vorzüge der Aufzunehmenden unter
sich Ad . 16, S - 123 , § . 16296.

— — Anzahl der Stiftungsplätze Ad . 16,
S . 123 , § . 16297.

— — Einteilung der Stiftungsbetrage
Bd . 16, S . 123 , § . 16298.

^ — - — wann der Genuß anfängt und endi¬
get Bd . 16 , S . 12Z, § . 162^ 9.

- — — wie die Wiederbesetzung der erledigten
Plätze geschieht A . 16, S . 124 , § - i53oo.

— — was bey Besetzung der erledigten Plätze
das General - Commando und das

Linzer - Militär - Commando zu beobachten Ad . 16,
S . 124, §. i53oi.
wie an selbe die , ihren vor dem Feinde gebliebenen
Vätern zugedachten , Geschenksgelder zu ^ vertheilen
Bd . 16, S . 132 , § . i5348 und 1536 ».
der Invaliden , wie selbe in der Jntrimal - Versor¬
gungs - Anstalt >zu behandeln, -siehe Jntrimal - Versor-
gungs - Anstalt.
(Militär -) sind zur Erlangung der gräflich Cordua 'schen
Stiftung geeignet Bd . 1-6 , L -. >59 , -§ . 16461.
der im Felde vor dem Feinde gebliebenen Soldaten,
sind zur Erlangung der Pfarrer Franz Roitz ' schen
Stiftung geeignet Ad . 16 , S . 167 , § . 16628.
(Militär -) sind zur Erlangugn eines Schutterwein ' schen
Stiftungsplatzes geeignet Ad . 16, S . »69 , § . >554 » .
(Militär ) in wie ferne an selbe von den General-
Commanden eine zeitliche Aushülfe erfolgt -werden
kann Bd . 16, S . 179 , H. 16696.
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W a i i e n , - ( Soldaten . ) welchen Zweck für selbe das Dienst - Gra-
tiale hat Ad . 16, S . 239 , §. 16896.
^ ^ Dienstleistung stehenden Unterärzte und
Fouriere , rücksichtlich des Dienst - Gratiale Bd . 16,
S . 2/, 1 . §. 16901 und 16903.

— dfr in der Dienstleistung verstorbenen Mannschaft
rucksichtlich des Dienst - Gratiale Ad . 16 , S . 242
§. 16907 . *

— — der Verpfleg-Zbäcker, rücksichtlich des Dienst- Gratiale
Bd . 16, S . 243 , §. 16911.
der ben der Leibgarde zu Fuß verstorbenen Mannschaft,
Versorgung derselben Bd . 16, S . 245 , § . 16921.

— — der Ausländer - Capitulanten , wann selbe die Abferti¬
gung oder das Dienst - Gratiale erhalten Ad . 16,
S . 245 , §. 16922.

— — der Justifizirten , und Selbstmörder , rücksichtlich des
Dienst - GMiale Ad . 16, S . »47, §. 16929.
solcher Leute, welche höhere Chargen interimal fun-
girt haben , rücksichtllch deS Dienst - Gratiale Bd . 16,
S . 247 , § . 16983.

— — der Soldaten italienischer Nation , rücksichtllch des
Dienst- Gratiale Ad. 16, A. 248, §. 16936.

- - — die Quittungen über das denselben zufallende Dienst-
Gratiale sind stämpel - frey Ad . 16 , S . -249 , § . 16940.

— — die nach dem Tode ihrer Vater bey den Regimentern
oder Corps hinterbleiben , rücksichtlich des Dienst - Gra¬
tiale Bd . 16, S . »5o , § . 16944.
deren Väter in der Invaliden - Versorgung verstorben
sind , hinsichtlich des Dienst - Gratiale Bd . 16, S . 260,
§ . ' 6946.
ung , ( Granz -)  Nothwendigkeit derselben Bd . 10

S . 76 , § . 11281.
— worauf sich das Bedürfniß der Bau¬

holz - Erfordernisse erstrecket Ad . io,
S . 76 , § . 11282.
Bauholz - Erfordernisse zu Aerarial -Ge-
bäuden Bd . 10 , S . 77 , § . 11233.
Bauholz - Erforderniß deö Gränzers
Bd . in , S . 77 , § .' 11284.
die Granzer sind aufzufordern , ihre
Wohnungen von Stein aufzuführen
Bd . 10 , S . 77 . § . 11236.

— Dachbretter , Schindeln und Kohlen ge¬
hören nicht uuter Gratis - Holz Bd . 10.

77 , § . " 236.
— Nefponsabilität , hinsichtlich der Conser¬

vation des Eichenholzes Ad . 10, S . 78,
§. 11287.

— Responsabilität , für die Gratis - Holz-
Ausweise der Militär - Communi 'täten
Bd . 10 , S . 78 , §. 11288.

— wann das Gratishvlz zu fällen Ad . io,
S . 78 , § . 11289.

— Fällung des Schiff - und - Bauholzes
Bd . 10, S . 78 , §. 11240.

— jede Bauholz - Erforderniß gründet sich
auf eine General - Commando - Bewilli¬
gung Ad . 10, S . 78 , H. 11241.

— wem die Bauholz - Bewilligungen mitzu-
theilen Ad . 10 , S . 78 , § . 11242.
das Bedürfniß an Gratis - Brennholz
muß allezeit in das dafür bestehende
Protokoll eingetragen werden Ad . 10,
S - 78 , §. 11243.

— wie die Waldzettel beschaffen seyn müssen
Bd . 10, S . 78 , § . 11244.
wer auf die richtige Unterschrift der
Waldzettel zu sehen Ad . io , S . 78,
h . 1124s.

— Verfahren mit den Waldzetteln ans Gra¬
tis - Bauholz Ed . 10, S . 79 , §. 11246.

— Beobachtung für den Waldaufseher,
wenn er einen Waldzettel erhält Ed . 10,
S . 79 , § . 11247.

— die Anweisung der einzelnen Bäume
kann nur auf ärarischem Grund gesche¬
hen Bd . 10, S . 79 , H. 11248.
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Waldordnung (Granz -) , bey Anweisungen auf ärarische Gründe,
sind einige zum Schatten .dienende Bäume
stehen zu lassen Bd . io , S . 79 , §. 11249.

— — — was zu geschehen , wenn sich umcingelte
oder angebrannte Stämme vorfinden
Bd . 10, S . 79 , § - 11260.

— — — mit der erhaltenen waldmännischen An¬
weisung haben sich die Granzer zufrieden
zu stellen Dd . 10. S . 79 , § . 11251.

- - — — Verfahren bey Aerarial - Bauholz , wenn
hierzu grünftehendes gefallet werden muß
Bd . 10, S . 79 , § - 11262.

— — — Anweisung zur Schlagring deS Vau -und
und anderen Holzes , wann solche zu ge¬
schehen Bd . 10, S . 79 , § - 11253.

_ —- — wie die Waldungen in Holzschläge ein-
zutheilen und die Gränzzeichen auszu?
stecken Bd . 10, S . 80 , §. 11264.

- . — — wie die Wald - Gränzzeichen auszudrücken
Bd . 10, S . 81 , § . 11255.

— — — welche Kenntnisse jeder Hauptmann und
und Compagnie - Commandant , dann je¬
des Wald - Individuum von der Wal¬
dunghabenmuß Bd . 10, S . 81 , § . 11256.

— — — von den Mühlen und Viehständen Bd. 10,
S . 8r , §. 11267.

— — — Beobachtung hinsichtlich dir Bäche B . io,
S . 81 , §. 11268.

— — — Beobachtung hinsichtlich der Holzaus-
fuhrswege Bd . 10, S . 81 , §. 11259,

— — — Obliegenheiten der Waldbeamten , hin¬
sichtlich der Holzergiebigkeit und Kenntniß
der Ecdbeschaffenheit , zum Wachöthum
der Holzarten Bd . 10, S - 62 , tz. 11260.

- — - . — von dem Unterrichte der Waldindividuen
Bd . 10, S - 82 , § . 11261.

- . — — welche Gegenstände bey den Holzschlä¬
gen zur Scheidungs - Linie zu dienen
haben Bd , 10 , S . 82 , § . 11262.

— — — wie sich , in Absicht der Scheidungs - Li¬
nien , in den Gebirgs - Waldungen zu be¬
nehmen Bd . « 1, S - 83 , §. 11263.

— > — — auö welcher Ursache Reserve - Holzschläge
anzulegen Bd . 10, S . 83, §. 11264.

— — — jedes Uebergreifen der Holzschläge ist
zu vermeiden Bd . 10 , S . 83 , § . 11260.

— — — AuSmittelung der Gemeinde - Waldungen
Bd . 10 , S . 83 , §. 11266 und 11267.

— — — der Verkauf des Holzes und der Dieh-
eintrieb in die Gemeinde - Waldungen
ist verbothen Bd . 10, S . 83 , §. 11268.

— — — wem die Benühung des liegenden Hol¬
zes in den Haupt - Waldungen zustsht
Bd . 10 , S . 83 , § . 11269.

— — — was hinsichtlich der sogenannten SabranS
zu beobachten Bd . 10, S . 83 , h. 11270.

— — — Hutweiden sind von dem Waldgrunde
auszuscheiden Bd . 10, S . 84, §. 11271.

— — — wie die Holzschläge zu bezeichnen , und
Beschaffenheit der Pfahle Dd. 10, S . 84,
§ . 11272.

— — — Durchschlagung der HolzschlagSschei-
dungs - Linien Band . 10 , S . 64,
H. 11273.

— — — Reinigung der Holzschläge Bd . 10,
S . 84, §. 11274.

— — — Wald - Abschätzung oder Taxation , wie
vorzunehmen Bd . 10, S . 84 , § . 11275.

— — wie die auf jede Waldgegend geschehenen
Anweisungen vorzumerken Bd . 10, S . 85 ,
§ . 11276.

— — --- Umfangungen der Aerarial - Waldungen,
auf welche Rechnung dieses zu geschehen
Bd ' 10 , S . 85 , H. ' 1277.

— — — Einziehung der widerrechtlich zu Aeckernk
benutzt werdenden Waldgründe Bd . 10,!
S . 86 , § . 11278.

Waldordnung (Granz -) , Verabreichung desGratis - VrennholzeS
an die Granzer , wie sich hierbey zu be¬
nehmen Bd . 10, S . 86 , §. 11279.

— welche Gränzer , zum eigenen Ziegelbrand,
das Holz gratis zu erhallen haben
Bd . 10, S - 86 , §. 11280.

— Vorsichten , bey Fällung des Bauholzes
Bd . - o , S . 86 , § . 11281.

— Ausfuhr des angewiesenen und gefällten
Bauholzes Bd . 10 , S . 87, , § . 11282.

— Benehmen , mit den Aesten und Spänen
Bd . 10, S , 87 , § . 112834

"- - Benehmen , bey den Gebrechen , Exces-
sen, Verwendung der Buchen und Eichen¬
stämme , der Waldfrevel und Viehweiden
Bd . 10 , S - 67 , § . 11 284 bis 11288.

— Pflichten und Obliegenheiten der Regi¬
ments - Commandanten , dann Stabs¬
und Ober - Officiere Ed . 10 , S . 87,
§ . 11289.

— hinsichilich der untauglichen Forst - Indi¬
viduen ) derAecker und Waldungen , der
schädlichen Mahlmühlen , der Reinigung
der Flüsse und Canäle , Ableitung der
Moräste , Sümpfe und Pfützen , Aus-
Holzung der überstämmigen Bäume,
Eultür der Waldungen , Schonung der
Plantagen , Anlegung von Pfianzschuien,
Bestimmung der leeren Plätze , Herstel¬
lung der Bretter - , Sagemühlen , Be¬
nutzung der abseitigen großen Wald¬
strecken , Beyziehung steyecstcher Holz-
schläger zum Unterrichte der Gränzer,
und Anträge zur Ausrottung der Stocke
von den zurCultur bestimmtenWaldblößen
Bd . 10 , S . 88 , §. 11290 bis n 3o3 .

— wie der junge Anflug zu ziehen Bd . 10,
S . 90 , § . n 3c>4 .

— Umzäumungen derHvlzgärten undOresch-
plätze Bd . 10, S . 90 , § . n 3 o5 .
welche Holzgattungen zu Möllern , Faß¬
reifen , Verzäunungen , zum .Kalk - und
Ziegelbrenneu zu verwenden Bd . io,
S . 90 , §- i >3od bis n 3ro.

— das Adästen der Bäume ist verbothen
Bd . 10, S - 91 , H. n 3 ii.

— das Anhauen oder Abschälern der Bäu¬
me ist verbothen Bd . 10 , S . ,
§ . Il3l2.

— Abklopfung der Eicheln , Vucheln und
.Knoppern wird nicht gestattet Bd . 10,
S . 9 ' , § - ' i 3 i 3 .

— wie lange das Borstenvieh in der Wal¬
dung verbleiben darf Bd . 10 , S - ,91,
§. n3i4.

— in welchen Gegenden das Holz grün ge,
schlagen werden kann Bd . 10 , S . 9 -,
§ . n 3 i 5 .

— welches Waldzettelgeld zu entrichten
Bd . 10 , S . 91 , §- >i 3 ib.

— für die gratis Waldzettel darf von den
Gränzern kein Zettelgeld abgenvmmen
werden Bd . 10, S . 91 , §- 11817.

— die Umringlung , das Anzünden , Ab¬
hauen der Spitzen und Abschälen der
Lindenbäume ist verbothen Band . 10,
S . 92., L . i> 3 i 8 .

— die Soloken und sogenannten Konaken
sind verbothen Bd . 10 , S . 92 , § . i> 3 i >) .

— Beobachtung hinsichtlich der Kerschevinen
Bd . 10, S . 92 ^ §- 1>320.

_wie sich die Hirten zu legirimiren Bd . 10,
S . 9», § - 11821.

— Vermeidung einer Feuersgesahr , und
wie sich bey einem entstehenden Feuer in
einer Waldung zu benehmen Bd . 19,
S . 92 , §. 11822.
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Waldordnnng (Grän ; -) , Vorsichten gegen einen Wald -und Ra¬
senbrand Dd . ro , S - 92, , §. 11823.

— — — Obliegenheiten des Regiments - Com-
mandanten , Stabs . und Ober - Officiers,
Compagnie - Commandanten , des Wald-
PersonalS,desFeld -Kriegs-Commissariats,
und der Brigadiers , hinsichtlich der
Waldgefalle Bd . 10, S . 98, §. 11824.

— — — wer die Wald -Taxe zu entrichten Bd . 10.
S . 98 , §. 11825.

— — — in welcher Währung die Wald - Taxe zu
entrichten Bd . 10, S . 98 , §^ 1,826.

— — — wie die Wald - Taxe von den Indivi¬
duen zu entrichten , die ihre Gebühr in
Papiergeld erhalten Bd . 10 , S . 98,
§. 11-827.

— — — Hauptabtheilungen der Wald » Taxe
Bd . 10, S . 94, §. 11828.

— — — was unter dem Nußholze verstanden wird
Bd - r« , S . 94, §- 11829.

— — — Claffen der Wald - Taxe für das Nuß¬
holz Bd . 1», S . 94, h« n33o.

— — — Berechnungsart der Taxe für dasNuh-
holz Bd . 10, S . 94, §- r >33i.

— — — Abänderung in der bisherigen Wald-
Taxordnung auf Nutzholz Band 10,
S - 94, §- »1882.

— — — Wald - Taxe , für das Brennholz , wie
zu berechnen Vd ^ 10 , S . 94, §- n333
und 1,334.

— - — Ausmaß an Taxen , für sonstige Wald,
benutzt»,gen Band 10 ^ S . 9S,
§. 11335.

— — — welche Granzer die Wald »Taxe zu ent¬
richten , und welche hiervon befreyt sind
Bd . io - S . 95, §. 11336.

— — — wie die Anweisung der Waldbenußun-
gen zu geschehen Band . 10, , S - 95,
§. , »337.

— — — die Ausfertigung der Anweisungszettel
erstrecket sich über alle Waldprvducte
Bd . 10, S . 95, §. n338.

— — — was in Betreff der Ausfertigung der
Waldzettel zu beobachten Band . 10/
S . 96 , §. 11889.

— -— — wie die Nadelhölzer , hinsichtlich der
Benutzung und des Preises zu behandeln
Bd . 10, S - 96, §. 11840.

— — — wie die EichelungS -^ dann die Bienen¬
stock-Weide - und Waldzettel zu verfassen
Bd . i «, S 96 , h. 1,341.

— — — wie das Vormerkungs - und Eincassirungs-
Protocoll über die Weidzettel zu führen
Bd . i <>, S . 96, §. 11842.

— — — der Waldbereiter darf sich mit der Ein-
cassirung der Waldgefälle nicht befassen
Dd . io , S . 96, h. 11843.

— — — was zu geschehen, wenn von der Vor¬
schrift , wegen Eincassirung der Wald¬
gefälle abgewichen würde Bk io , S . 96,
§. n344.

— — — die Compagnie - Commandanten dürfen
keine Waldzettel ausfertigen Bd . io,
G. 97, §. n345.

— — — den Wald - Direktoren ist die Ausferti¬
gung von Anweisungen auf Holz, Eiche-
lung , Waldweide u. dgl . verbothen B - iv,
S . 97, §- n346.

— — — waS bey der Zurückbezahlung der Wald-
Taxe zu beobachten Bd . 10 , S . 97,
§ . 11847.

— — — Beyschaffung der Wald - und Eichelungs¬
zettel , dann der dießfälligen Protokolle
Bd . 10, S . 97- §- n348.

— — — allgemeineBenehmungSart mit den Wald¬
zetteln Bd . io , S . 97 , §- 11849-

— — — auf wie lange ein Waldzettel zu gelten
Bd - io S . 98, §- n35o.

W a l do rd nu ng ( Gränz -) , wie bey der Ausstellung der Waldzettel
vorzugehen Bd . 10, S . 98, §. n35i

— — — auf was das Feldkriegkcommissariat,
bey der Revision der Wald - Protokolle
und bey Combinirung der Waldzettel
zu sehen Bd . 10, S . 98 , §. 1. 352.

— — — - das liegende Holz ist vor dem stehenden
onzuweisen Bd . , 0, S . 98 , h. 1,353.

— — — unter welchen Unständen den Profes-
sionisten Eichenstämme angewiesen wer¬
den können Bd . iv , S . 98 , §. 1,354^

— — — Messung der Baumstämme Bd . 10
S . 99,- §- n356.

— - . - . Bezeichnung des gewählten Stammes
Dd . iv , S - 99, §. n357.

— — das Nutz-, Bau - und Werkholz , darf
nie über einen Schuh hoch oberhalb des
Bodens abgenommen werden B d. 10
S . 99., §. n356.

— — — Fortbrrngung des Holzes aus dem Walde
Bd . io , S . 99, §. 11859.

— — Anweisung des Brennholzes Vorschrif¬
ten hierzu Ld . 10, S . 100 , §. i,36o.

— — - - Aufschlichtung des Brennholzes Bd . 10
S . 100, §.. 11861.

— ' — -- wie das Brennholz in den Waldungen
zu sortiren Bd . 10, S . 100, § 113Y2

— — — Anweisung der Verkohlungsplätze Bd 10
S . >00, §: n363 . ^

" - - wann zur Pvtaschen -Erzeugung in den
Wäldern die Bewilligung ertheilr wer¬
den kann Bd . 10, S . 100, h. i,364.

^ — welche Gebirgs - Waldungen zu Glas-
Fabriken verwendet werden können
Bd . io , S . ivi , §. ii36S.

— — — Abschließung der Contracte für Glas-
Fabrikanten und Pottaschen - Brand in
den Gränz - Waldungen Bd . 10, S . io,
§. 11366.

-" - - -— Anweisung der sonstigen Waldbenutzun¬
gen und kleineren Holz - Erfordernisse
Bd . 10, S . io3 , §. 1,867.

- - — wie sich bey der Anweisung der Bäume,
in Absicht des Rindeschälens zu beneh¬
men Bd . 10, S . io3 , §. n368.

— welche Bäume zum Harzscharren ange¬
wiesen werden können , und wann sol¬
ches zu geschehenB . io S . i «4, §. uZtzo.

^ — die Grasmähdestndet in den Gränz -Wal-
dungen nicht Statt Bd . io , S . ivä
§. 11870.

— — -- wer für die Lämmerweide die Taxe zu
erlegen Bd . 10, S . 104, H. 11871.

- " — die Ausführung des Laubeö aus den
Waldungen ist verbothen Bd . io , S 104

§. 11872.
- " - - — Controlle rn den Waldungen , wie und

von wem solche zu führen Bd . 10, S . 104
§, " 373.

- - - - — unter welchen Vedingnissen die Vieh¬
weide in den Waldungen zu gestatten
Bd . 10, S - iv5 , §. 11874.

- - — — was der Stabs - Officier , der Oecono-
mie - Hauptmann und der Wald - Direc-
tor,  bey Local - Besichtigungen einer
Wiehwaide zu veranlassen haben Ld . 10,
S . iv5 , §. 11875.

— — — was mit den gefertigten CommissionS-
Protokollen , hinsichtlich der Viehweiden
zu geschehen Bd 1v, S . iv5 , §. 11876.

— — — wann das Qeffnen oder Sperren eines
Wald -Reviers veranlasset ŵerden kann
Bd . 10, S . io5 , §. 11877.

— — — worauf die Regiments - Commandanten
das Wald -Personale , dann die Briga¬
diers , bey Bereisungen der Waldung
zu sehen Bd . iv , S . i «5, §. 1,878.
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Wa l d or d nu n g <G rä n z-) , wie lange eine Waldweide zu dauern,
wenn das Borstenvieh zur Mästung
eingetrieben wird Bd . io , S - i6S,
§. 11879.

— — — die Gegenden zur Waldweide sind zu
bezeichnen Bd . iv , S . iv5 §. n38o.

— — —> unter welchen Vorsichten , und gegen
welche Taxe , die Sommerweide des
Borstenviehes , in den Aerarial - Wal¬
dungen zu gestatten Bd . i » , S . 106,
§ . 1138 ».

._ - -. — wie sich hinsichtlich der Weide - Taxe
bey den vier Carlsstädter und zwey
Banal - Regimentern zu benehmen
Bd . iv , S . ivkr, h. n36r.

_ — — Knoppern - Sammlung , zu welchem Be¬
hufs solche bewilliget ist Bd . iv , S . 107,
§. 11383-

— wie die Waldzettel zur Knoppernsamm¬
lung zu lösen Bd . 10, S . 1V7, §. n38 ^.

_ ^ — über das Quantum der gesammelten
Knoppern hat das Regiments - Com-
mando eine Feilbiethung auszuschreiben
Ed . »v, S - 107, § >i386 . v

„ - — wo die Knoppern Mterzubringen Band
10 S . 1V7, §. ii385 und 11387.

__ wie die Versteigerung der Knoppern
vorzunehmen Bd . 10, S . 107, §. 1»388.

_ _ wer bei) der Uebergabe der Knoppern
zu wachen , und was mit dem hierfür
erlösten Betrage zu geschehen Bd . 1v.,
S - 107 , §. r i38y.

^ — über die Knoppern - Sammlung und
deren Verkauf ist eine Hauptrechnung
zu verfassen Bd . 10, -Z . »«7, h. n3gv.

— -— die Knoppern - Haupt - Rechnung ist
kriegscommissariatisch zu revidiren und
dem Proventen - Cassa - Journale beyzu-
legen Vb . iv , S . iv8 , § . 11891.

_ — Hey der Knoppernsammluug ist kein Un¬
terschleif zu dulden Bd . 10 , S . 108,
Z. 1l3g2.

_ — Eichel - und Buchelmastung , wie sich
hierbei) zu benehmen Bd . iv , S . 108,
§- ' i3y3.

_ _ , —̂ wie viel Borstenvieh die Granzer vom
enrollirten Stande unentgeldlich ^ in die
Eichelung treiben dürfen Bd . iv , S - iv8,
§. ii3y/ >,

— das Waid - Personale genießt ^dieMa-
stungSbefceyung Bd . »0 , S . 108,

< §. ii3y5.
die fest gesetzte Ausmaß der unentgeld-
sichen Mästung darf nicht überschritten
werden Bd - 10, S . 108, §. 1189(1.

_ — wie die Gränzhäuser , hinsichtlich der
Begünstigung , ihr Borstenvieh in die
Mästung einzutceiben , zu behandeln
Bd . 10, S . i <>8, §. 11397.

^ Eichel - und Buchelmastungs -Taxe , wie
zu bestimmen Bd . iv , S . iv8 , §. 11898
11899.

- — Ausmaß der Mastungs - Taxe , im wal-
lachisch illirischen Gränz - Negimente
Bd . 10. S . 1V9, §. ii ^vo.

, _ — wann der Eintribe in die Mästung zu
geschehen Bd . iv , S . 109. H. n4 <" .

— wie bey dem Eintriebe des Borsten¬
viehes in die Mästung verfahren E . 1v,
S . 109, §. 11402.
wann bas Provincial ' Borstenvieh in die
Mästung einzutreiben Bd . i » , S . 11»,
§. 11408.

„ — wem die Eincassirung der Eichelungs-
gelder obliegt Bd . 10, S - 110, -§. 114041

_ — Benehmen während der Mastzeit B . io,>
S . '- 1», 1,408 . '

W a l d ord nun g ( Gränz -), Verantwortlichkeit des Waldbereiters
Bd . iv , S . uv , §. 1,406.

— »- -— wie sich zu benehmen, wenn von frem¬
den Gränz -Negimentern in das Gebieth
anderer nachbarlicher Gränz -Negimenter
das Borstenvieh eingetcieben werden
soll Bd . 16, S . m , §. 11407.

— -» — Verfahren gegen die Wald - Excedenten
Bd . i », S - m , §. 11408.

— — — Bestrafung der Waldfrevler Bd . 10,
S . 111, §.11409. B . 10, S . 113, §. 1>4 ' 7-

— >— Untersuchung der Waldfrevel , wie und
wo solche vorzunehmen ist Bd . i »,
S - m , h. n4 ' o.

— — >— welche Waldfrevel bey den Regiments:
Gerichten zu verhandeln Bd . i », S . m,
§. ii4n.

— — .— Verfahren gegen die Waldfrevler bey
den Compagnien Bd . 10 , S - m,
§ '. 11412.

— — Verfahren gegen die Waldfrevler bey den
Regimentern Bd . io,S . 112, § ,.i »4i3.

— — — jeder Waldfrevel ist anzuzeigen Bd . 10,
S . 112, §. n4i4.

' - - -. -— wie gegen Provincial -Frevler bey dem
Regiments - Stabe zu verfahren B . 10,
S/112 , §. ii 4 iS-
wie die Communitäts - Bewohner , in
Absicht der Geldstrafen zu behandeln
Dd . 10, S - 112, §. n4 >6.

—Straf - Taxe für unbefugt gefälltes
, oder ausgeführtes Holz Bd . 1v, S . n3,

§. 11418.
-M. _ — Straf - Taxe für das Verderben der

Bäume Bd . i », S . 1,3 , §. 11419.
— — -_ Straf - Taxe für das Kohtenbrennen

an unangewiesenen Plätzen Bd . 10, S.
i , 3, §. 11420.

— --. »- wer für Waldbrände , deren Thäter un¬
bekannt sind , zu haften hat Bd . 1»,
S . n3 , §. 11421.

- -. - -- — Straf - Taxe für unbefugte Eichel- und
Buchelmastung Band iv , S . 114,
§ . 11422.

— — — Straf -Taxe für unerlaubte Viehweiden
Bd . 10, S . »14, §- n423.

- ----- Straf -Taxe ist auch für jenes Vieh
zu bezahlen , dessen Eigenthümern auf
angewiesenen Gegenden keine Waldweide
zugestanden Bd . iv , S . n4 , §. i «424-

—- ^ — wem dieZuerkennung des Denunrianten-
Strafdritcels zustehet Bd . iv , S . 114,
§. 11428.

— '- . — was zu beobachten , wenn angestecktes
Vieh auf die Weide getrieben wird B . i »,
S . 114, §- »1426.

— Straf - Taxe für Grasweide und uner¬
laubtes Laubsammeln Bd , 1v, S . n5,
§. 1-427.

— Straf -Taxe für alle anderen unbefug¬
ten Waldnutzungen Dd . 10, S . n5.
§. 11428.

_ ,_ — Straf - Taxe für das Bodenstechen in
den Waldungen Bd . IV, S . Iiö.

' §. 11429.
_ __ _ Straf - Taxe für unvorsichtige Tabak¬

raucher in den Waldungen Bd . i »,
S . 115, §. »143».

— „ -— Beschädigungen der Waldzeichen , Zäu¬
ne und Schonungsgräben Bd . iv,
S - 115. h. 11431.

^ _ — wann die Ueberschreitnng der Wald-
' graben als Waldfrevel zu behandeln

Bd . io , S - 1>5, §. 11432.
_ _ _ jn welchen Fällen exemplarische Bestra¬

fungen einzutreten haben Bd . iv , W. 115,
h. n433.
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W aldordnung (Gränz -) , wie zahlungsunfähige Waldfrevlec zu be¬
strafen Bd . io , S . i,S , §. , ,434.

— — — Provincialisten haben bey Waldfreveln
Ilniiachsichtlich die Straf - Taxe bar zu
bezahlen Bd . 10, S . n 5, § . , , 435 .

— — — wer für Waldfrevel , welche unbekannt
bleiben , die Straf - Tare zu erlegen
Bd . 10, S . 1, 5, tz. 1,436.

— — — was jene von der Straf ' Taxe zu erhal¬
ten , welche einen Waldfrevel anzeigen,
oder den Thäter selbst ergreifen B . r «,
S . r - 6. § . . . 437.

— — — unter welchen Umständen den Wald-
Individuen das Denuncianten - Drittel,
vorzuenthalten Band 10 , Seite , ,6,
§ . i' 438 .

— -— — wie gegen Wald -Individuen zu verfah¬
ren , welche den Waldschaden hätten
verhindern können Ed . , o , S . , ,6.
§ - >>439.

- — Zuerkennung des Denuncianten -Drittels
wann solches geschehen soll , Band io,
S . >16, § . , ,440?

— — — Offiriere haben auf das Denuncianken-
Drittel keinen Anspruch Bd . io . S . " 6
§ . " 44 ..

— — wie die Straf- Protokolle zu führen
Bd . , o, S . 1>6, h. 1,442.

— — — von der Auswahl des Wald -Personale,
deren Beschaffenheit und Kenntniß B . 1«
S . 116 , §. , »443 .

— — — welche Kenntnisse die Waldbeamten be¬
sitzen sollen Bd . io , S . 117 . § . 1,444.

- . — — Stand des Wald - Personale Bd . , o
S . " 7, §. " 445 .

^ — — Gebühr desselben Bd . ro . S 11-7
§. 1,446.

— — — in welche Classen die Waldaufseher im
wallachisch - illirischen Gränz - Regiments
mit ihrem Gehalte eingetheilet werden
Bd . IO, S . I >7 , § . 11447.

— wer die zweckmäßige Vertheilung deö
Wald - Personale in die Bezirke einzu-
leiten Ld . >0 , S . 1,6 , § . 1,448.

— — ^ an wen die Waldaufseher und Förster
zum Gehorsam angewiesen werden
Ed . 10, S . 118 , §. 1,449.

— — — Obliegenheit des Wald - und respective
Forst - Personale Bd . 10 , S . , ,8
tz. , ' 45o. '

" — — auf die Entdeckung des Schleichhandels
mit Gratis »Holz ist besonders zu wa¬
chen Bd , 0, S . , ,8 , §. , ,45,.

— wie die Visitation der Waldungen vor¬
zunehmen Bd . S . n8 , H. 1,482.

- - - - — jeder Waldmeister und Waldbereiter
hat über seine Visitationen zu relativ -!
niren Bd . 10, S . 1,8 , § . 1,453.

^ — wer die Relationen der Waldmsistec!
und Bereiter zu prüfen , und wohin siel
emzusenden Bd . 10, S . , >8, § . , ,454 !

— " — die Waldbereitec und Förster sind ver¬
bunden , ihre Visitations - Reise mit ei

! Senen Pferden zu machen Bd . 10, S . " 9,

^ Berittenmachung und Bewaffnung des
- Personale Bd . 10, S - i,y,

Waldordnung (Gränz -) , die Waldbeamten und Walddiener sind
bey Unordnungen und nicht erstatteten
Anzeigen , hierüber strafbar Bd . ^10,
S . 120 , § . , ,461.

— wie in zweifelhaften Fällen sich der
erste Waldbeamte zu benehmen B . 10,
S . 120 , h. , ,462.

— Nesponsabilität und Contcolle der Com¬
pagnie - Commandanten und Oecono-
mie - Officiere gegen das Wald - Perso¬
nale Bd . 10, S . 120 , § . , ,463.

- — was zu beobachten , wenn ein Waldbc-
amker oder sonstiges Wald - Individuum
saumselig und nachlässig wird Bd . 10,
S , 120 , § . 1 . 464.

— wer für die Conservation , Reinlichkeit
und Ordnung der Waldungen verant¬
wortlich bleibt Bd . 10 , S . 120.
§ . 1146S.

— Zweck der aufgestellten Wald - Direkto¬
ren Bd . 10, S - 120 . § . 1,466.

— Pflichten und Obliegenheiten der Wald-
^ Direktoren Bd . 10 , S - 120 , § . 1,467.

Wanderung,  wo sich die , mit Pässen auf solcher abwesende , Land-
wehrmannschaft zur Waffenübung zu melden Bd . 2,
S . 1,4 , H. 1499.

Warasdiner-  St . Georger -Gränz - Jnfanterie -Negiment , Stif¬
tung für zwey Invaliden des eigenen Regiments , sie¬
he Stiftung.

Wartgeld,  welches die , nicht gleich nach beendigtem Lehr - Eurse
angestellt werdenden Hebammen -CoursiStinnen zu er¬
halten haben Bd . 3, S . 22 , h. 2889.
(Borspanns -) , siehe Vorspann,
der Wartwägen , siehe Wägen.

Wartknechte,  bey Remonteu , welche Zulage solche erhalten Bd . 3,
S . 58 , § . 3o5o.
wenn solche , aus Mangel von Commandirten , zur
Pflege der tranSportirt werdenden Pferde ausgenom¬
men werden müssen , sind über selbe eigene Revisions-
Listen auszufertigen Bd . 6, S . 280 , § . 6278.

Wartlohn,  bey Transportirung der ausg 'ehobenen Remonten auf
dem Rückwege B d. 3 , S . 58 , § . 3o 5 i.

Wegezehruug,  siehe Liaticum.

§ . 11455.
welche Wald - Individuen einen Hirsch¬
fänger tragen dürfen Bd . , o , S n«

Emolumente des Wald - Personale
Bd . 10, S . 119 , § . , , 458 .
von dem Eide des Wald - Personale
Bd . >0, S . 119 , § . 1,469.
an wen der Waldmeister oder Waldbe

reitec angewiesen ist Bd . io , S
§ . , 1460.

Werver, (Soldaten -) außer den Casernen wohnende , io wel¬
ches Verzeichnis ; selbe bey der Eonsrription ein¬
zutragen Bd . 1, S . 345 , §. 869.

— im Civile untergebrachte , in welches Verzeich¬
nis; selbe bey der Consrription einzutragen Bd . 1,
S . 3S9 , § . 882.

— gebrechliche , über solche sind alle Jahre Aus¬
weise emzusenden Bd . 2, S . 297 , § . 2398.

— wie selbe , wenn sie bey einem Ausmarsche Zu¬
rückbleiben , hinsichtlich desOuartiereS zubehan¬
deln Bd . 2 , S . 4 oo, § . 268,.

— Atzung , wenn selbe in Arrest kommen Bd . 3,
>5, § . 2799.

welche in die Militär - Spitäler unentgeldlich aufzu¬
nehmen , und welche hiervon ausgeschlossen sind Bd . 3 ,
S . 19, § . 2817.
Verpflegung während der Krankheit ihrer Männer
Bd . 3, G . 21 , § . 2823.
der feindlichen Kriegsgefangenen , Verpflegung wäh¬

rend der Krankheit ihrer Männer Bd . 3,
S . 2, , § . 2824.

der Montnrs ' Militzer , Verpflegung während der Krank¬
heit ihrer Männer Bd . 3 , S . 21 , § . 2825.
Brot für diejenigen , welche im Kriege zurückbleiben
Bd . 3 , S . 2, , § , 2826.
(Soldaten -) im Felde befindliche , wie während der

Krankheit ihrer Männer zu verpflegen Bd . 3 ,
S . 21, § . 2827.

— erkrankende , Verpflegung derselben Bd . 3,
S . 2l , § . 2880.

der Privat -Diener , beurlaubt und auf Axbeit stehen¬
den Mannschaft , deren Behandlung bey Erkrankung
Bd . 3, S . 22 , §. 2833 .

"9, ? — — ( Soldaten -), bey einem Transporte erkrankende , wie
zu behandeln Bo . 3, S - 22 , h. 2834.
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W e i b e r, (Soldaten ) welche weder auf Brot -Portionen noch auf
dw Spitals -Versorgung Anspruch haben Bd . 3,

. „ S . 22, h. 2836.
die auf Urlaub abgehende invalide

Mannschaft selbst zu sorgen Bd . 3, S . 28,- H. 2.8- 4.
bey cen Reierve -Eordous oder Depots zurückbleiben-

' de, zur Militär -Jurisdiction gehörige , der im Felde
dwnenden Leute, erhalten Eine 'ttägliche Brot - Portion
Bd . 3, S - 66, H. 8096.

— — (Soldaten -) genießen in den Militär - Spitalern die
Medikamenten - Freyheit Bd 6 , S ; 177
§. 8482 . ' '
^ 3 ^hl der zu den Transporten gehörigen,
ist in der Marsch - Noute äuzusetzen Bd . ' i8,
S . 2 . 6, §. 14068.

— — — wie viele bey einem eintretenden Feldzuge mit
ihren Männern mitmarschiren dürfen Bd 18
S . 320, h. , , 4/,7, . ' '

Kriegsgefangenschaft gerathenen
Mannschaft erhalten täglich Eine Brot -Portion
B d. . 6, S . 3?, §. . ^ 22.

— — ( invaliden -) können das Abkochen für die Invaliden-
Mannschaft besorgen -Bd . , 6, S . 48, §. , 4978.
wann selbe in dem Jnvaliden -Haule die Zim¬
mer zu reinigen haben Bd . 16, S . 48, h , 498,.
wie in dem ^ nvaliden -Hause zu verwenden und
die nachlässigen zu bestrafen Bd 16 , S . /,0
§. 14962 und , 4988.

— welche mit Victualien in den Jnvaliden -Häusern han-
deln, sind abzuschaffen, wenn die Victualien nicht qe-
nußbar sind Bd . , 6. S . 5^, §. 18018. ^

— "- ^ zuo Spitals - Dienstleistung verwendeten invaliden
Mannichaft , derselben gebührt die tägliche Brot -Por¬
tion Bd ^ 16, S . ,78, §. , Si 24.

— — der zur Spitals -Dienstleistung gezogenen Pateutal -Jn-
valtden , hinsichtlich, der Brot - Portion , Unterstützung
und Unterkunft Bd . 16, S . 78, h. 18128 -und 18126.

— der zu Feld -Gpitals -Dienstleistung beygezogenen Pa¬
tental -Invaliden , Reise-Gebühr , wenn sie an jene Or¬
te geschasst werden , wo deren Männer , vor der Bey
Slehung zum Spitals -Dienste , waren Bd . -6, S . 78

— — welche die Patental - und dis mit Neservations -Urkun-
de entlassenen Invaliden im Jnvaliden -Stande ceehe-
u ^ haben, erhalten keine Abfertigung Bd . 16, S . 84,

"" ^ ^ Invaliden , abgefertigte , müssen bas Invaliden.
Haus verlassen Bd . 16, S . '65, h. 18197 . '

— - " rmopi -ii« gestellten Regiments -Cadettcn , rück-
sichtlich des Dienst -Gratiale Bd . 16, S - 2.42, §. , 8908
der nn verheiratheten Stande zum Greinz - Kordon!
transfenrten Mannschaft , hinsichtlich des Dienst -Gra-
tiale Bd . 16, S . 243, h. 1S9.4.

— der vom Militär zu einer Civil «Anstellung übertre-
tenden Leute, hinsichtlich des Dieast -Gratiale Bd . 16,
S . Z44, §. 18918.

— der Kissenmachev, hinsichtlich des Dienst - Gratiale
Vd . 16, S . 24s, §. , 5y20.
vermißter Soldaten , hinsichtlich des Dienst -Gratiale
Bd . i ^ -S . 246, §. 15927.
ceren Manner in der Jnvaliden -Dersorgunq verstor-
ben smd, hinsichtlich des Dienst - Gratiale Vd . 16,
V . 281, §. , 5946.
der Deserteure , deren Vermögen ist zur Confiscakion
nicht geeignet Bd . >6, S . 283, §. 16141.
welche das Vrotgeld genießen , verlieren dasselbe bey
den, Todesfälle ihrer Männer Bd . 16, S - 284, §. 16187.

^ (Soldaten -) was zu beobachten, wenn dieselben um die
Bewilligung zur zweyten Ehe werben , weil der erste
Mann für tvdt gehalten wird Bd . 16, S . 286 , §. 16164.

wie iene zu behandeln , deren Männer in einer Jrren-
— anstatt untergebracht sind Bd . 16 - S . i »5, §. 18199.

- ( Soldaten -) irrsinnige , in das Civil -Jrrenhans unter¬
gebrachte, wie zu verpflegen Bd . 16, S . 106, §. 18207.

^ - . ( Soldaten -) welche die, ' in das Wiener -Waisen -Haus
aufgenvmmsnen , Soldatenmädchen begleite », Hinsicht
lich der Gebühr Bd . 16 S . 12, ' § , 8288.
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c , ( Militär -) Aufnahme derselben in die Siecheuhäuser,
siehe Siecheuhäuser.
wie an selbe die , ihren in das Feld gerückten Män¬
nern zugedachten, Geschenkgelder LU vertheilen Bd . 16
S . i33 , §. i535i . I
der in EivittAnstcllnng gelangten Invaliden , h-insicht-
lich der Pension , Provision oder Abfertigung Bd . 16
S - 148, §. 18408 bis 18408.
(Soldaten -) gebrechliche , Unterbringung derselben in
Pfründen , siehe Pfründen.
(L -oldaten -) welche ein , in die Pottendorfer Spinn-
Fabrik aufgenvmmenes Soldatenmädchen begleiten
Gebühr Bd . 16, S . i55 , §. 18487.
der zu dem deutschbanatischen Aiisiedlungs -Regimenke
abgegebenen Soldaten , hinsichtlich -des Dienst -Gratiale
Bd . . 6, S . 242, § , 8906.

/Soldaten -) welche sich beständig außer dem Regiments-
Nummer aufhatten müssen, und zur Civil - Jurisdic¬
tion gehören , erhalten kein Dienst -Gratiale Bd , 6,
S . 242, §. 18907.

ä mr er , zu Essegg , Service - Ausmaß Vd . 4, S . 3i,
§. 4689.
wo solche bestehen Bd . 10, S . , 4o, §. n3oo.
Rechtlichkeit und Verwaltung dieses Vefälls Vd IO
S . 140, §. ii5oi .. "
Personal - und Besold,mgsstand B - i », S . 140, §. , 1802
Ausmaß an Kanzelley - Spesen Bd . 10 , S . i/,i '
§. ii3o4 . ^
dem Obereinnehmer und Controllor derselben kann
das erforderliche Holz nicht unentgeldlich' erfolgt wer-

> den Bd . 10, S . i4 >, §- n5o3.
bey welchen Behörden die Weintatz -Qberbegmten und
Diener den Eid abzulegm Bd . 10, S . 14, , §. 11806
Verbindlichkeit des Schisspatrons , beym Einlaufen in
einen militärischen Hafen Bd . io , S . 14.1 , § 1,807
Vormerkung des Schiff-Patrons mit seinem Getränke
und seiner Vollsten - Eintheilung Bd . 10, S . 14,
§. 11608. "
wann die Ausladung zu geschehen, und was dabei)
zu beobachten B d. 10, S . , 4, , §. 11809.
Art der Getränke -Uebertragung und Einführung Bd . 10,
S . 142, § 11810.
Behandlungsart der Bolleten und Abnahme derselben
von den eingeführten Getränken Bd . io , S . 142,
§. i,5 »i.
Äbschließung der Strazza und Zusammensetzung der
Abrechnung Bd . 10, S . 142, §. 118,2.
Bestimmung der Tatz-Gebllhren Bd . io , S . ,43
§- iiS >3. '
wann die Bezahlung des Tatzes zu geschehen Bd . 1v,
S . i43, h- 11614.
wie das Bolletenbuch zu verfassen Vd . 10, S . 143.
§. i,Si3.
was dem Schiffs -Patron nach gepflogener Nichtigkeit
zu erfolgen Bd . 10, S . i43 , §- i,5i6.
was das Weintah - und Hafenamt zu beobachten, wenn
bey Combinirung der Abrechnung mit dem manifestie-
ten Getränke sich ein auffallender Unterschied zeiget
Bd . 10, S - 14 1̂, §- 116,7.

Obliegenheiten der Beamten und Aufseher Bd . 10,
S . ' 44, '§- n5,8.
wie nacb der Ausladung die Schiffe und Getränke
zu untersuchen Bd . io , S , i44 , §. 11619.
hinsichtlich des Weintrauben -Verkaufes Bd . 10, S . 144,
§. 11820. -1
unter welcher Bedingung die Ausladung der Weine
gestattet wird Bd . 10, S . i/,6 , §. 1,82,.
was die Polizei ) - und Garnisons -Wachen , zur Ver¬
hütung der nächtlichen Weineinschwärzungen zu ffeob«
achten Bd . 10, S . >46, ,§- 11622.
der all » ininuta Verschleiß auf den Weinschiffeu ist,
wie die Abgabe des Getränkes von einem Schisse
auf das andere , ohne Tatz - Entrichtung verbothen
Bd . , 0, S . 148, '§: , 1828.
die zum Cousumo der k. k. Kanonler - Schaluppen
erkauften Getränke sind latzfrey Bd . i », S .. 1/,5^
§. >' 624.
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Weintatzämter , die zum Eonsumo der Mönchsordens -Convente zu
Zenag und Carlopago gesammelten Getränke sind
tatzfrey Bd . 10, S . , 46, §. 11626.

— — wie die tatzfreye Bekandlung der Weine geschehen,
und jeder Mißbrauch hintan gehalten werden soll
Bd 10, S . 146, §. 11626.

— — welche Getränke maßweise verkauft werden Bd . io,
S . 14b, §- 11527.

— — in welchem Falle erlaubt ist , Provision von einem
Schiffe auf das andere zu überladen Bd . 10, S . 146,
§. 11628.

— — Getränke , wofür der Tatz schon ein Mahl bezahlt
ist, sind bey Verführung in einen andern Hafen
frey Bd . 10, S - 146, §. 11629.

— — zur Ausladung der Getränke kann niemand gezwun-
gen werden Ed . 10, S - >46. §- >>53o.

— — das Anlanden in einen Hafen oder der Verkauf von
Getränken ist verbothen Bd - i " , .S . >46 , §- n53i.

— — was zur Verhüthung der Einschwärzungen zu beob¬
achten Bd . 10, S . >46, §. 1,532.

— — was zu beobachten,wenn eineEinschwärzung , aus Sorg¬
losigkeit oder mit Einverständniß des Aufsichts - Per¬
sonals , entdeckt wird Bd . 10, S . >4? , §- n533.

— — welchen Eid die Seressaner und Caicheurs abzulegen
Bd . 10, S . 14?, §. 11534.

— — was hinsichtlich der Contrebande zu beobachten Bd . 10,
S . 147, §- 1>535.

— — Obliegenheiten der dießfallsigen Beamten , sobald ihnen
eine Contrebande angemeckt wird Bd . 1«, S . 148,
§. 11536.

— — wef die Contreband -Untersuchung zu Zeugg und Car¬
lopago vorzunehmen Bd . 10, S >48 , §« >1537.

— — was mit einer Contrebande . die den Werth von zehn
oder zwanzig Gulden nicht übersteigt , zu geschehen
Bd . 10, S . >48, §. 1>538.

— was zu beobachten, wenn der Eigenthümer des Eon-
trebande -Gutes aus einem fremden Gebiethe , den Aus¬
gang der Sache nicht abwarten kann Bd . 10, S . 148,
§. n53y.

— — bey der Versteigerung einer Contrebande -Waare muß
ein Licitations - Protokoll verfasset werden Bd . 10,
S . >48, §. n54o.

— — Beobachtung , bey der Ausbezahlung des Apprehenden-
ten -Drittels Bd . 10, S . >48, §- 11641.

— — Vefugniß eines Apprehendenten , wenn er mit seinem
gebührenden Drittel nicht befriediget worden Bd . 10,
S . >4y, §- n542.

— — wie das Weinratzgelder -Iournal zu verfassen Bd . >o,
S . 149, §- i ' 543.

— — wie das Cassa -Gelder -Journale und der Cassa - Aus¬
weis zu verfassen Bd . 10, S . i49 , §- n544-

— — wie die Gelder aufzubewahren , und was hinsichtlich
des Tahantheiles der Cvmmunitäten zu beobachten
Bd . 10, S . >49 - § 11645.

— — wie die Cassa - Visitationen vorzunehmen Bd . 10
S . >5o, §. 11646.

— — Obliegenheit des zu Ottochatz und Gospich angestell-
ten Kriegs -CommissariatS , hinsichtlich der Cassa-Visi-
tationen Bd . 10, S . i5o , §. 11647.

— — über jede Visitations - Reise derselben hat der kriegs-
commissariatische Beamte dem General - Commando
Bericht zu erstatten Bd . 10, S . i5o , §. 1,648.

— — Einnehmer und ControllorS haben öfters ihre Cassa
selbst zu scvntriren Bd . 10, S - i5o , §. 11849.

— — wie selbe ihre Rechnungen zu legen Bd . io , S . 160,
H. n55o.

— — Verhandlung deren Amrsgeschäfte Bd . io , S . 161,
§ . 11 55 1.

— — Benehmen mit deren Kanzelley-ActenBd . 10, S . i5i,

— — wohin alle Berichte und Eingaben zu übergeben , und
woher sie alle Verordnungen zu erhalten Bd . 10
S . i5 >, §. 1>553.

— — hinsichtlich der erforderlichen gedruckten Vollsten Bd .io,
S . r6 >, Z . , 1664 bis 11666.

— — dem Personale sind alle Privat - Spekulationen ver-
bolhen Bd . io , S . >62, tz. 11667.

W ein la tzä m l er , kein Amts -Individuum darf zu Privat -Diensten
verwendet werden Bd . 10, S . 162, §. n558^

— — hinsichtlich der Urlaubs - Ectheilung Bd . 10, S . 162,
§. 1,669.

— —> Aufnahms - und Entlassungsvvrschläge , worauf sich sol¬
che gründen müssen Bd . 10, S - 162, §. 11660.

— — Rechnungsrichtigkeit derselben Bd . 10 , S - >52 ,
§ i >56 , bis , 1679.

— — Aufseher und Seressaner , Obliegenheiten Bd . 10,
S . r57, F. 11680.

— Amts -Instruction für die Weintatz -Aufseher Bd . 10,
S . >5?, §. 11681.

— ___ daselbst hat sich ein jeder zu melden , der von seinem
Schiffe einiges Getränke ausladen will Bd . 10, S . 167,
§ . 1,582.

_ — Aufseher, was selbe zu beobachten , wenn ein W -in-
schiff auf ämtliche Anweisung auszuladen anfängt
Bd . 10, S - 1S7, §. ii583.

-— — wie sich mit der Ausladung zu benehmen, wenn fünf¬
zig Maßel eingetragen sind Bd . 10 , S . 167,
§. 11584.

-— _ wie selbe vorzugehen , wenn eine ausladende Partey
Ein oder ein Drittel Barille zur Eintragung erübri¬
gen will Bd . >o, L >. 167, §. >,586.

— welche Getränke ohne Erlaubniß derselben nicht ein¬
zulassen Bd 10, S . , 58, §. 1,586.

— — die Eintragung des Getränkes darf nur in den von
der Polizei ) gestempelten Mäßeln geschehen Bd . 10,
S . >58, tz. , .' 687.

-— — um welche Zeit daselbst die Weinausladung geschehen
muß Bd . i », S . 168, §. i,588.

— — Aufseher , was selbe mit den Vollsten zu thun , wenn
die Weinausladung sistiret ist Bd . io , S . i58,
§. 11689.

— — Aufseher , wohin selbe die abgenommenen Wein -Bol-
leten abzugeben Bd . 10, S - i56 , §. 1,690.

— - . Aufseher, was zu beobachten, wenn ein Schiff ausge-
iaden hat , oder der Schiffspatron einen Theil des
Weines sich auf Spekulation Vorbehalten will Bd . 10,
S . ' 58, §. 1,691.

— — Aufseher , in Betreff der Moralität Bd . 10, S . ' 53,
§. 11692.

— — wen selbe als ContrebandeurS anzusehen haben Bd . 10,
S . , 58, §. 1,693.

— — wann selbe Ueberladungen von einem Schiffe m das
andere gestalten dürfen Band 10 , S . 168,
h. 1,694. . . ^

- - — haben den Maßweisen Verkauf des Weinessigs und
Brantweines , auf den Schiffen und Barken nicht zu
gestatten Bo . 10, S . -69, §. 1,696.

— — haben , bey Einbringung einer Ouantität Weintrau¬
ben von fünf Pfunden , die Tatzgebühr abzunehmen
Bd . 10, S . 109, §. 11696.

— - . wann selbe da^ Getränke als Contrebande auf der
Stelle wegzunehmen haben Bd - 10, S . 169, h. 11697.

— — was zu beobachten, wenn beym Patrouilliren ein Con-
trebandeur entdeckt wird , der sich entgegen setzt Bd . 10,
S . 169, §. 11698. ,

— — Aufseher , auf solche ist vorzüglich zu sehen, daß sie
keine Bekanntschaften mit Weinhändlern haben Dd . io,
S - 189, §. 11699.

— — Aufseher , wie sich zu benehmen , wenn ihnen etwas
aufstößt , das ihnen unverständlich oder unbewußt wä¬
re Bd . >o, S . 169, §. 11600.

— — welche Eide das Personale derselben abzulegen Bd . 10,
S . 169, §. 11601.

— — welchen Regimentern dieselben zugewiesen sind Bd . 10,,
S . 169, §. 11602.

W e ltz , ( Ferdinand Graf von) Stiftung für einen Invaliden
und ein Weib , siehe Stiftung.

Werbbezirke,  Dependenz Bd . 1, S . 19, §. a'3. ,
—' — Zweck derselben Bd . 1, S . 325 , §. 839 . - , -
-. — welchen die Regimenter zugewiesen sind B . 1, S - 226,

§ 840.
— — welche Truppen und Branchen aus dem Concretum

derselben zu complettiren Bd . 1, S . 325, h. 84 ' -
— — sind in Sektionen einqetheilet Bd . 2, S . 3, §- 9^' «
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ezjrke , s - Regimenter, aus dem Stande derselben ist der
Ersah für' die , von der Artillerie im Cvncertations-
Wege entlassene, Mannschaft zu leisten Kd. 2 , S - 7,
§. 968.

— s - Regimenter, zu solchen sind die in Ungarn, ohne
kreisämtlichen Paß betreten werdenden, conscribirten
Unterthanen zu überliefern Bd . 2, L . n?, §. 100g.

— wann selbe einander mit Recruten auszuhelfen haben
Vd. 2. S . 22, ' 087.

— wie sich die Werb-Qfficiere bey ihrer Ankunft in den¬
selben zu benehmen Bd . 2, s . 25, §. ' 062.

— S- Regiment, solches muß bey der Anwerbung und As-
scnrirung der conscribirten Unterrhanen zur Artillerie
verständiget werden Bd . 2 , S . 42, §. «)5i.

— s - Regiment, auf solches sind die zur Spitals -Dienst
leistung sich meldenden conscribirten Leute zu assenri-
ren, und zum Spitale zu transferiren Bd . 2, S - 42,
H " 5S.
in Concreto des Ganzen hat der Ersatz des Abganges
in der Reserve, bey der allgemeinen Completticung zu
geschehen Bd . 2, S . 90, §. , 420.

— S - Regiment, nach der Nummer desselben werden die
Landwehr-Bataillons genannt Bd . 2, s . ' »3, §. ' 468

— welche Abrichtungs- Stationen in selben für die Land¬
wehr fürzuwählen Bd . 2, L>- r >3, §. isty3.

— s - Negimenler, von denselben müssen die, zur Ver¬
pflegung der Landwehr aus der Kriegs - Eassa zurück
erhobenen, Gelder auf die Rubrik: »Verpflegung«
wieder dahin abgeführt werden Bd . 2 , S . 124,
§.. i 54 y«

— s - Infanterie -Regimenter, (deutsche) den Nechnrmgs-
sührern derselben wird für die Verrichtung der Land¬
wehrgeschäfte eine Zulage bewilligt Bd . 3, S . 89.

— s - Revisionen, jährliche, Pflichten der General - Com-
manden bey selben, hinsichtlich der Uebersetzung, zu
Privak-Dienern Bd . 7, S . 333, h. 7671.

— nach denselben erhalten die Regimenter ihre Einthei-
lung, rücksichtlichder benothigenden Feld-Capläne in
die Ordinariate Bd . y, S . 85, §, 9662.

— (gallizische)gehören aä militiam vsZam Bd . y, S . ' 47,
§. 9818.

— den Revistoriaten sind von den Kreisämtern die mit
den Invaliden sich ergebenden Veränderungen alle
Monathe zu eröffnen B d. >6, S . ^ , ,§. ' 5i3 '.

Command en,  Dependenz Vd . 1, S . i«, §. 23.
— Ersatzleistung für untauglich erkannte Recruten Bd . 2,

S - >4, §- 99 ^-
— in Ungarn, Stand derselben Bd . 2, S . 25, §. 1087.
—- Verhältnisse derselben zu den General - Commanden

und ihren Regimentern Bd . 2, S . 26, §. 1060.
— Werbvoctheile' für dieselben Bd . 2 , S . 28 , h. 1071.
— haden gedruckte Assentirungs-Protocolle commitatweise

zu führen Bd . 2, S . 3o, §. i«8i.
— wie sie sich gegen ihre Regimenter zu verrechnen Bd. 2,

S 3>, §. 1089.
— sind mit den nöthigen Geldern zu dotiren Bd - 2

S . 32, §. ioyo. , W e nb
—> haben Mvnturs -Protocolle zu führen Bd . 2 , S . 82,

H IOYI.
— Berichtigung der Ausgaben für fremde Regimenter

Bd . 2̂ S - 32, §. IOY2.
— haben ihre Rechnungenjährlich einzusenden Bd . 2,

S - 32, § ioy3. . -
— kommen in jene Station nicht aufzustellen, wo die

Regimenter dislocirt sind Bd . 2, -s . 35, § " 06.
— haben den Recruten den Artillerie-Dienst vorteilhaft

zu schildern Bd . 2, S - 38, §. 1126.
— ( Uhlanen-) wo aufzustellen Bd . 2, S . 3y. §. " 3o.
— dürfen Deserteurs nicht anwerben Bd . 2, S . 3y,

§ " 3>.
— Ersetzung der Fourierschützen im Erkrankungsfalle

Bd . 2, S - 292, §. 286' . .
-— Derpflegsfuß in den Erblanden Bd 3, S . 4,

§. 2781.
— Mitwirkung zur Einbringung der Beurlaubten, Ne-

crutirungSflüchtlinge und Deserteurs Bd . 2 , S - 33,
§. 1097 und »098. S

ommanden,  wo der Commandantin dem Bezirke seinen
Aufenthalt zu nehmen, und wie die Ossiciere und Mann¬
schaft einzutheilen Bd . 2, S . 2b, §. 4»6i.

Id e r , Berechnung, solche ist bey der Musterung dem
kriegöeommissariatischen Beamten vorzulegen Bd . 2,
S . 33, §. 1094.

— (Ersparungs -) können zur Beförderung der Werbung
und Neengagirung verwendet werden Bd . 2 , L . 33,
§. 1094.

— was hiervon zu bestreiten, wenn in einer oder der anderen
Werb-Station , zur Unterbringung der angeworbenen
Recruten, . ein eigenes Werbhaus bestünde Bd . 2,
S . 87, §- 1122.

— Verrechnungsart Ed . 2, S . 38, §. 1128.
— Richtschnur zur Verabreichungderselben bey den Wer¬

bungen Bd . 2, S . >42, §- 163 b.
— wann diese zu erfolgen Bd . 2, S . ' 42, §- ' 637.
— Bestimmung für die von den Infanterie -Regimentern

aufgebrachtwerdenden Ausländer - Recruten Bd . 2,
S . 142, §. ' 638.

— Ausmaß für d>e in Ungarn angeworbenen Recruten,
für die vier ersten Elagen Bd . 2, S - ' 42, §- ' 689.

— Erhöhung derselben bey zu Unter-Officieren tauglichen
Recruten Bd . 2, S . ' 43, §. ' 64 ».

— Ausmaß für die fünfte Elasse Bd . 2, S - ' 4^, §. ' 64 '.
— (volle) wann den- Recruten auszuzahlenBd . 2, S . ' 43,

§. 1.642».
— für die den ungarischen Werd - Commanden .zugescho¬

benen Vagabunden Bd . 2, S . >43- §- ' 643-
— Vortheile für die -Opiciere und Mannschaft Bd . 2,

S . ' g3, Z. 1644. - .
— für die in Ungarn durch die Werbung aufgebrachten

Fuhr - oder Packwesens- Necrucen Bd . 2 , S - ' a3,
§ i645.

— für die zur Artillerie angeworbenen Recruten Bd - 2,
S . '44 . §- '646 . ' „

— hphere, gegen solche können Reserve-Männer lebens¬
länglich zur Artillerie angeworben werden Bd -2, S - >g4,
§. 1647.

— welchem Fonds die Ersparung zu guten kömmt Bd . 2,
S . >42, §. . 635. Bd. 2, S . ' 44, §- ' 646. Bd . " ,
S . 82, §. 12299.

— Beobachtungen, wegen Verabreichung eines höheren
Werbgeldes für die Artillerie-Nccrulen Bd . 2, S . ' 44,
Z. 1K49.

— Bestimmung für die zu den Uhlanen-Regimentern an¬
geworbenen Necrucen Bd . 2, S . ' 44, ' 6814  ^

— für die Marine, wer diese zu bestreiten Bd . 2, 2 . ' 4^,
§. 165 1.

— Abzug zur Anschaffung der ersten Kleinigkeiten Bd . 2.
S . ' 43, §- ' 653. ^

— gebühren den Cadetten nicht Bd . 2, L>- ' 53, §. 170̂ .
— für neu aufzunehmendeFourierschützen, werden nicht

bewilligt Bd . 2, <L>. 289, §. 2840. ^ «
— Berechnung, woraus solche besteht- Bd . ' 2 , S . ' 8,

§. i3i55.
u n g , durch selbe geschieht die Complettirüng der Regimen¬

ter Bd. 3, S . 297, §. 820. , ^ ,
(freye) in Ungarn und der Lombardei), das rurch sol¬
che nicht komplett erhalten werdende Militär -Fuhrwe¬
sen und Pioneurs-Cvrpö, dann Pontonier - Bataillon
und das fünfte Artillerie-Regiment, ist aus dem Con-
cretum der sämmtlichen conscribirten Provinzen zu er¬
gänzen Bd . 1, S - 325, §. 84' . , ^ ,

— (freye) wie die durch solche zur Artillerie aufgebrach»
ten Leute den Dominien abzuschreibenBd. 2, S . 7,
§ - 9 ^ 3 .

— was zu geschehen, wenn die ungarischen Regimenlec
durch solche ihren Abgang nicht decken können Bd . r,
S . >6, §. >oo3.

— in der Gränze, findet nicht Statt Bd . 2,̂ S . ' 9, §. ' 020.
— der Ausländer, wird den Infanterie -Regimentern be¬

williget Bd . 2, S . 24, §. 1084.
.— wem solche zusteht Bd . 2, S - 24, h. ' v5o.
_ durch solche wird der Abgang an Mannschaft der un¬

garischen Regimenter cvmplettirt Bd . 2 , S . 28,.
ro 56.
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ng Auswahl der dahin commandirten Obec -Officiere und
Mannschaft und deren Wechslung Bd . 2 , S 25
§. >o58. ' "
Verhüten der Officiere und Mannschaft Hey ihrer An-
runst in den Werb -Stationen Bd . 2, S . 26. <8. 1062
Bd . 2, S . 27, §. 1066.
auf was bey der Anwerbung eines Recruten besonders
zu sehen Bd . 2, S . 27, §. , o65.
welche Söhne auch als Cadetten angenommen wer¬
den können , und welche für die Cavallerie zu assen-
tlren Bd . 2. S . 27, §. , 067 . .
welche Frage den angeworbenen Recruten vor ihrer
Annahme zu stellen Bö . 2, S - 28, §. -o^S.
vor der ärztlichen Visitation auf dem ' Assentplaßc
darf kein Necrut entlassen werden Bd . 2, S . 20
§. ' 076 . ^
über den Fortgang derselben sind vierteljährige Rap¬
porte emzusenden Bd . 2, S . 3o, §. ro83.
s-Documente , Beobachtung für die Regimenter , wenn
solche zu spat einlangen Bd . 2, S . 33, §. 1096.
s-Mannschaft wie die Gebühr derselben zu verrechnen
Ld . 2, S . 33, § . 1095.
Belohnung für die sich bey selber auszeichnenden In¬
dividuen Bd . 2, S . 33, §. 1099.
dre Commandirten haben ' den National -Militär -Geist
zu befördern Bd . 2, S . 34, §. 1,00.
(freye ) wird dem Pontonier -Bataillons in Ungarn be¬
williget Bd . 2, S . 34, §. noi.

- Artillerie - Regimentern und dem
Wrener -Garnisons -Artillerie -Districte gestattet Bd . 2,W. OV, §- 1102.
der Artillerie Ausdehnung in Ungarn , Zweck derselben
-<>0. 2, S . 3o, § no3 und no5.
(sreye ) zu selber werden der Artillerie eigene Qctschaf
ten angewiesen Bd . 2, S . 35, §. 1104. ^ ^ ^
unter welchen Bedingungen tüchtige Ausländer als
Untcr -Officlere anzuwerbcn Bd . 2, s . 28, §. 1070.

- Mannschaft , wie in auswärtigen Arten unterzubrin-
gen Bd . 2, S . 37, §. , ,22 . -

?er Werbmannschaft auf dem Wor-bplaße der
Artillerie Bd . 2, S . 35, §. 1.07
die auf solche commandirte Artillerie -Mannschaft ver-
bleibt m ihrer ordinären Vecpflegsgebühr Bd 2,

00, Z. 1109. ' ^
(Artillerie -) wer das mit solcher verbundene Geldqe-

-" ^ lkommen ^ t Bd . 2, S . 35, §. 1. 10

Ld Vd .°' -s S L,

^r aufsolcher commandirten Artillerie-
Mannschaft , m auswärtigen Plätzen Bd 2, S . 37H. 1122. ^

ein"e Unter -Qfficieren ist nur
mäßige Barschaft zu verabreichen Bd . 2, S . 33,

^0" Fortgange derselben sind dem Artillerie -Di-
^ s » ^ "' onathliche Rapporte einzusendett Bd . 2
L . 08, §. 1124. ^
(freyo) wird den UHIanen- Regimentern zugestanden
und welche Leute zu selben anzuwerben Bd . 2 S . 38'112b. ^ ^

der Marine , wie weit sich selbe ausdehnt Bd.

Bd ? ^ !§ ' ^ ruk Infanterie , wann solche Statt hat

^er AEnder , auf welche Leute solche zu beschränken

die von der Artillerie angeworbenen Reservemannschaft
Bö -Hren Dominien gestellt zu betrachten

s - Officiere , haben keinen untüchtigen Professionisten

S ^ 85 Konturs - Commissionen anzunehmen Bd . 5,
s - Angelegenheiten , wer bey Reisen der Officiere die

^orspaniis -Vergutuiig zu. leisten Bd . 7 , S . 140.

Werbung — -Witwen 760

Werbung, (fremde ) innerhalb der österreichischen Staaten und
deren Verhehlung ist verkochen Bd . 10, S .' 271
§. >1866 und 11867. ^ '

— — — welche Belohnung die Ausspäher derselben a»r-
hvffen können Bd . 10, S . 27 . , §. 11868.
wann das Entdecknngs - Douceur für einen
Falschwerber anszuzahlen Bd . 10 , S . 271
§. 11869. ^ ,

— wohin die aufgebrachten Falschwerber einzulie¬
fern Bd . 10, S . 271, §. 1. 870 . °
welche Strafen gegen Falschwecber zu verhän¬
gen Vd . 10, iL>. 272, §. 11871.

— an welchen Orten gegen die eingebrachten
Falschwerber das Standrecht zu vollziehen:
Bd . 10, S . 272, §. 11872. ^

— an wen nach der Fällung des Urtheils die An¬
zeige zu machen Bd . io , S . 272, §. 11878.

— wohin die kriegsrechtlichen Acten 'einzusenden
. Bd . 10, S . 272, §. 11874.

wann gegen die Falschwerber die Vermöqens-
Consiscativn zu verhängen Bd . 16 , S - 28s
§. 16162. ^

W i e d e r anstell ung,  der pensionirten Militar -Veamten , was hier-
bey zu beobachten Bd . 1, S . 267, §. 782 . ^

— Fussen die Pensionisten annehmen Bd . 1 , S . 267§> ?36. ^
- — der pensionirten Officiere , solcher hat die Nearbitri-

rung vorherzngehen Bd . 2, S . 146, §. 1667.
sä honor -68 characterisirten pensionirten Officiere.

hinsichtlich der Diäten Bd . 16, S . 4, §. 14778
— ^ .7 ^ ? ^ ^ o-Pensionisten was dießfalls zu beobach¬

ten Bd . 1b, S . 5, §. -4780.
— der pensionirten Officiere im activen Militär -Dienste

wann selbe hierauf Anspruch haben Bd . 16, S 0'H. 14002. ' "
— der Officiere im Civile , auf selbe ist vorzüglicher Be¬

dacht zu nehmen Bd . 16, S . 10. §. 14610.
jener Generale , Stabs - und Ober » Officiere , welche
»nt einem höheren Character ausgetreten sind , rück-
sichtlich des Gehalts und des Ranges Bd . 16, S . 189.
§ . 16642 . ^

zeitliche , der mit Ouittirung oder Convention ausge¬
tretenen Officiere , hinsichtlich der Charge und Dienst-
zeit , und was zu beobachten , wenn selbe in dieser
Dienstleistung befördert werden Bd . 16 S . 102
§> >566 « ndd 16662. ' ^ ^

Wiener  Großhandlungs -Gremium , Stiftung für im Jahre 18. 3

Stiftung ^ gewordene verheiratete Officiere, s.
Wiener - Verein,  Stiftung für 10 tapfere Soldaten s Stif¬

tung
Widmungsrol len,  Zweck derselben , und wa § solche enthalten

Bd . 2, S . 8, h. 966 . ^
— sind von dem Regiments - oder superarbitrirenden

Stabsarzte mit zu bestätigen Bd . 2, S . 14 <8. 902.
doppelte , über die Reserve-Mannschaft , was ' iii selbe
emzuschreiben Bd . 2, S - 80, §. . 408.

D 1rt h sch a s t , bey den Militär - Gestritten , Directiv -Grundsätze
Bd . 14, S . 260, §. 18974.
steuerbare , eines EntlassungswerbecS , wer die ausge-
legte Vorspann zur Untersuchung derselben zu tragen
Bd . i5 , S . 286, §. 14,57.

Witwen,  der Beamten , denselben gebühret kein Sterb -Quartal
Bd . 1, S . >28, §. 35o.
wie in Ansehung der Jurisdiction zu behan¬
deln Bd . 1, S . 266, H. 669.

, — — — Formulare zur Pensions » Urkunde Bö . 1,
S . 27S. §. 741.

— Haben zur Bekräftigung des Pensions -Gesuches
über die Vermögenslosigkeit ein glaubwürdi¬
gen Zeugnlß beyzubringen Bd . 1, S . 277,
tz- ?5i.

^ D — Pensions -Ausmaß Bd . 1, S . 279, §. 757.
— wann der Pensions -Genuß anzufangen Bd . -,

S . 279, §. 7S8.
— Pensions -Behandlung , wo peiisioiisfähige Kin-
.... der vorhanden sind Bd . -, S . 279, §. 769.
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Wi t w en , d. Lernten wie lange selben der Gehalt des verstorbenen

Gatten oder den Kindern gebühret Bd . i,
S . 279, h- ?b».

— — aus welchen Cassen solche ihre Pensionen zu
beziehen Bd . i , S . 279, H. 7^2.

— — — welche derselben pensionsfähia sind Bd . 1,
S - 280, §. 763.

— — _ welche in ein , der öffentlichen Erziehung ge¬
widmetes Nonnenkloster treten , bleiben in dem
Genüsse der Pension Bd . r , S . 280, §. 764.

—- — — rücksichtlich der Pension , wenn sie zu einer zwey-
ten Ehe schreiten Bd . 1, S . 280, §. 76S.

- - — — wann eine, welche einen Gewerbs - oder sonstig
penstonsunkähigen Mann heirathet , die vorhin
genossene Pension wieder verlangen kann B - r.
S . 280, §. 766.

— — — welche derselben pensionöunfähig sind Bd.
S . 280, §. 767.

— -- -— was hinsichtlich der Pension derselben überhaupt
zu beobachten Bd . 1, S . 261, §. 768.

- - — — worüber die General -Eommanden aus den zu
erhalten habenden Vormerkungen die Ubicationö-
Tabellen zu verfassen Ed . 1, S . 281, §. 769.

— — vom Militär , in welches Derzeichniß bey der C§n5
scription einzutragen Bd . I, S . 357, §. 880.

— — von Artilleristen , wie mit dem Dienst - Gratiale zu
behandeln Bd . 2, S . 67, §. i33o.

— — von auf lebenslänglich reengagicten Artilleristen , hin¬
sichtlich des Dicnst -Gratiale Bd . 2, S . 67, h. i33i
Bd . 16, S - 246, §. >6925.

— — der Fouriers , hinsichtlich des Dienst -Gratiale Ed . 2,
S . 166, §. 1784. Bd . 16, S . 241, §. 18901

— — der Rechnungsführer , haben Anspruch auf Pension
Bd . 2, S . 176, §. 1812.

— — der Grundbuchs -Nechnungsführer , erhalten monathlich
einen Subsistenz - Beytrag Bd . 2, S . 176, §. , 8i3.

— — der Unterärzte , hinsichtlich des Dienst -Gratiale B . 2
S . -88, H. 1879. Bd . 16, S . 241, §. 16901 u. . 6903'

— — der Militär - Schmiede , welche auf das sogenannte
Surrogat und auf die Abfertigung Anspruch haben
Bd . 2, S . 271, §. 2204 , «

— — verstorbener Oberschmiede erhalten , so wie jene der
Thierärzte , keine Pension Bd . 2, S - 273, §. 2220 i

— — der Oberbäckermeister , wann solche pensionsfähig sind
Bd . 2, L -. 3o6, §. 24hl.

— — von Militär - Beamten , ase Arrestanten , wenn sie in
das Spital kommen , Behandlung derselben Bd . 3
S . 20, §. 2819. '

s — — der Arcieren - Leibgarde , Conduct - Quartal Bd . 3
S . 8 - . '

— — ( Officiers - und VeamtenS -) aller Grade sind in der
Regel zur Aufnahme in das Spital nicht geeignet
Bd . 3, S . 2v, §. 28204

— — der Trabanten- Leibgarde - Officiere , Conduct , Quar¬
tal und Abfertigungs -Gratiale Bd . 3, S . 85.

— — der Landwehr -Officiere , rücksichtlichder Maria - There-
sien-Ordens -Pension Bd . -5, S . 33 -, §. -45 -2.

— — d-r Maria -Theresien -Ordens -Ritter , dieselben können
sich, bey Eingehung der wiederhohlten Militär - Ehe,
die Ordens -Pension reserviren Bd . -5, S - 33 -, §. -45 -T

— — die Einlegung der Herraths - Cautivn oder des Pen -,
sions-Verzichts -Reverses macht dieselben zur Pensions-
Betheilung unfähig , und Ausnahme hiervon Bd . -6
S . -4, §- -4624 und -4826.

— — (Officiers -) in welchen Fällen selbe die Pension erhal¬
ten Bd ^ -6, S , 14, A, >4827. 1»

— — j der Pensionisten , wie lange denselben der Gehalt oder
die Pension ihrer verstorbenen Gatten gebührt Bd . -6,
S . . 5, S . -4829 . ' ^

— — welche Pensionen genießen, können ohne Depositirung
der Heicaths -Caution , nach Ausstellung des PensivnS-
-rerzichts - Reverses , von Marine - Officieren qeeheliat
werden Bd . 16, S . -5, h. 14880.

— — verstorbener Generäle , Stabs - und Ober - Officiere,
Pensions -Ausmaß Bd . -h, S - -6, h. 14884.

— — der Leibgarde - Officiere , Pensions - Ausmaß Bd . -6,
S . il», §. 14834. .

Witwe  n , deren Männer höhere Characteure bey der Pensioni-
rung erhaleen , haben auf die höhere Pension kein Recht
Bd . - 6, S . -b' §. r4635.

- - — der Artillerie -Officiere , die bey dem Pensions - lieber-
tritte einen höheren Charakter erhalten haben, genie¬
ßen die höhere Pension Bd . 16, S . -6, §. -4836.

- -- — ( Militär .) denselben kann dasjenige , was sie aus ei¬
ner Privat -Dersorgungs -Anstalt beziehen , bey Beur-
theilung ihrer Pensionöfähigkeit nicht angerechnet wer¬
den Bd . 16, S . 16. §. 14888.
(Militär -) denen ein Sterb - Quartal gebührt , wann
selbe in die Pension treten Bd . 16, S .' -6, §. 14889.

— — ( Militär -) im Pensions -Gehalt stehende, haben solchen,
wenn sie in ein der öffentlichen Erziehung gewidme¬
tes Nonnenkloster treten , benzubehalten Bd . ib , S . ib,
§ . >4840.

— - - ( Militär -) wie jene rücksichtlich der Pension zu behan¬
deln , deren Gatten in Civil - Dienste übergetcelen,
und daselbst entweder vor oder nach vollstreckcerzehn¬
jähriger Dienstzeit verstorben sind Bd . -6 , S . 16,
§. -4841 . Bd . 16, S - 26, §. -4878 und 14877-

^ (Officiers -) welche als Penstonsunfähig zu betrachten
Bd . 16, S . . 7, §- -4843.

— - — der Garde -Offieiere , erhalten nebst dem Conduct -Quar-
tale die systemmäßige Pension Bd . -6, S . 18.

— — der Prima -Planisten rücksichtlichder Pension Bd . 16.
S . ' 8.

— — der Regiments - Profosen , werden mit dem Dienst-
Gratiale abgefertiget Bd -6, S . »8.

^ — der mind . Staatsdiener , erhalten Provisionen Bd . 16,
S . 3 -, §. -4888.

— — - rücksichtlich derAbferkignng , wenn ihre
Gatten noch nicht zehnJahregebient ha¬
ben Bd . - t», S . 3 -, §. -4892 ». -4898.

— — — — — Provisions -Ausmaß für selbe Bd . 16
S . 82, §. 14897 und >4898.

— — >— wann selbe keine Provision erhalten
Bd . 16, S . 32, §. -4699.

— — — provisionirte , können auf die Pro¬
vision gegen Abfertigung Verzicht lei¬
sten oder solche reserviren Bd . 16,
S . 82, §. 14900.

-- - " — — wann für selbe die Provision anfängt
Bd . 1b, S - 33 , §. 14901.

— — -—- — in wie ferne selbe eine höhere Pro¬
vision -oder einen ErziehungSbeyri ag
für die Kinder erhalten Bd . iü , S . 33,
h. 14908.

— — — - -, welche aus einerPrivat -Versorgungs-
Anstalt eine Pension beziehen, blei¬
ben im Genüsse ihrer Provision Bd.
>16, S - 34, §. 14907. >

— — d. exvenet. Gräle , u . Offic . in wie ferne selbe zur
Erlangung der. Sustentätionen geeig¬
net Bd . r6, S . 87, §. 14926.

— — — — — LustentationS - Ausmaß Bd . 16, S-
38, §. 14929.

— — — — -i wann für selbe die Snstentakionen auf¬
zuhören Bd . 16, S . 89 , tz. 14986.

.— — denselben steht, im Falle der Verehe-
ligung , die Wahl zwischen der Ab¬
fertigung oder der Reservirnng des
SustentativliS -GenusseS frey Bd . 16,
S - 89, §. 16987.

— — — — in welchem Betrage selbe die Ab¬
fertigung -des Susientatiens - Genusses
zu erhallen Bd . 16, S - 89, §. 14988.

— — — — — wann denselben der Wiedereintritt in
den reservirten SustentativnS -Genusj
gestattet ist Bd . 16, S . 89, h 14989.

— — — — — durch welche Versorgung für selbe die
Sustentätionen nicht mehr nothwen-
dig werden Bd . it >, S . 40, §- 1494" .
und i4 <)4 >-

— — >— von der Marine , nach welchen Grund¬
sätzen ,elbe rücksichtlich derSustentativn
zu behandeln B . iü , S,4i, §-i494b«

D
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Witwen—Zeugnissej ^ '

Anspruch derselben auf Stiftungsplätze , siehe Stiftung.
(Militär -) in wie ferne an selbe von den General-
Commanden eine zeitliche Aushülse erfolgt werden
kann Bd . 16, S . 179. §- ' »SyY. ^
solcher exvenetianischer Officiere , die noch zur Zeit der
Republik oder erst nach Auflösung derselben sich ver-
eheligt haben, Pensions -Vorschriften Bd . >6 , S . 4 ' ,
H.
der invaliden Mannschaft , hinsichtlich der Abfertigung
Ed . , 6, S . 85, §. 16196.
(Militär -Beamtens - und Officiers -) irrsinnige in das
Civil - Irrenhaus untergebrachte , wie zu verpflegen
Bd . 16, S . 106, §- l5207 und 16208.
(Offiriers -) gemuthskranke , Cameral -Beytrag für sel-
bl Ed - 16, S . 106, §. 16209 bis iS2ii.
wie an selbe die, ihren vor dem Feinde gebliebenen
Männern zugedachten , Geschenksgelder zu vertheilen
Bd . 16, S - >62, tz. >5348 bis io38o.
der in Civil -Dienste gelangten Invaliden , hinsichtlich
der Pension , Provision oder Abfertigung Bd . 16,
S . 148, §. i64o3 bis >6/,o5.
(Soldaten -) welchen Zweck für selbe das Dienst -Gra-
tiale bat Dd . 16, S - 289, §. 18895.
der Kreis -Dragoner oder Boltzen , rücksichtlich des
Dienst -Gratiale Ed . >6, S . 241, §. 16899.
der verstorbenen Schmiede , rücksichtlich des Dienst-
Gratiale Bd . >6, S - 241, H. 16904.
der Gränzer , in wie ferne denselben das Dienst -Gra¬
tiale gebühret Bd - 16, S - 2.42, §. 10908.
der Militär -Ansiedler , rücksichtlich des Dienst - Gra¬
tiale Bd . 16, S . 242, §. 1890b.
der in der Dienstleistung verstorbenen Mannschaft,
rücksichtlich des Dienst - Gratiale Ed , 16 , S . 242.
tz. 18907.
der Derpflegsbäckec , rücksichtlich des Dienst - Gratiale
Ed . '2, S . 3o2, §. 2434- Bd . ib , S - 243, §. >8911.
solcher Leute , welche von der Civil -Dienstleistung in
die Jnvaliden -Versorgung zurück getreten sind , rück-
sichtlich des Dienst -Äranäle Bd . 16, S . 244, §. >6916
deren Männer in einer Anstellung sterben, wo sie aus
der Kathegorie der Regiments - Parteyen gekommen
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sind , Dienst - Gratiale für selbe Bd . 16, S . 244,
§. 18916.

Witwen , der bey der Leibgarde zu Fuß verstorbenen Mann¬
schaft, hinsichtlich des Dienst -Gratiale oder der Ab¬
fertigung Ed . 16, S - 245, h . 18921.

— — der Ausländer -Capitulanten , wann selbe die Abferti¬
gung oder das Dienst - Gratiale erhalten Bd . 16,
S - 245, h. 18922.

— — eines unbestimmt Beurlaubten, - in wie fern densel¬
ben das Dienst - Gratiale gebühret Bd . 16 , «L>. 24s,
§. 18923.

— her Iustificirten und Selbstmörder , rücksichtlich des
Dienst -Gratiale Bd . >6, S - 247, H. 18929. '

— — solcher Leute , welche höhere Chargen interimal fun-
girt ' haben, hinsichtlich des Dienst -Gratiale Vd . 16,
S . 247, §. >8933.

__ der Soldaten italienischer Nation , rücksichtlich des
Dienst -Gratiale Bd . 16, S . 248, §. 18938.

— — die Quittungen über das Dienst -Gratiale sind stem-
pelfrey Bd . 16, S . 249, §. 18940.

— — der Real -Invaliden , in der Jnvaliden - Versorgung,
wie selbe nach Verlauf eines Jahres das Dienst-
Gratiale zu erhallen Bd . 16, S . 249, §. >8941.

— — die nacb dem Tode ihrer Männer bey den Regimen¬
tern oder Corps hinterblelben . wie mit dem Dienst-
Gratiale zu behandeln Etz- 16, S . 280, §. 18944.

— — deren Männer in der Invaliden - Versorgung verstor¬
ben sind , hinsichtlich des Dienst -Gratiale Bd . 16,

, S . 280, §. 16946.
— — eines im Garnisons -Spikale verstorbenen Feldwebels

von der Landwehr , welcher früher schon von. einem
Regiments mit Abschied entlassen worden , derselben
gebührt kein Dienst -Gratiale Bd , 16, S . 281, H. 18947.

_ __ jener Invaliden , welche im Kriege zu Spitals - Dien¬
sten oder in Garnisonen verwendet wurden , wann
selbe ein Viaticum erhalten Bd . 16, S . 284, §. 18989.

— — was denselben an Dienst -Gratiale nach dem Tode ih¬
rer Männer ausbezahlt worden ist, muß in der Mv-
nath -Tabelle bemerkt werden Ld . 16, S . 284, §- rüaS/s.

W u l k 0 (Gina ) Stiftung für zwey Soldaten der Semliner
Garnison , siehe Stiftung.

(P r 0 v i nzi al -Kri e g s-) s. Kriegs -Cassa(Provinzial -) .
(U Ni v er sa l-Kri e g s -) , Dependenz Ed . 1, S . 16, §.4.
aus demselben hat das Hernalser -Osficiers -Töchter -Jn-
stitut die Dotationen zu erhalten Ed . 16 , S . n3 ,
§. 1824s.
bey demselben ist das , aus Staats -Obligationen be¬
stehende, confiscirte Deserteurs - Vermögen im Cassa-
Journale durchzuführen ., und hiervon die Interessen
zu erheben Bd . 16, S . 284, §- 16180.

>bogen, (Gage - und Pensions -) wie und von wem
solche zu vidiren Bd . 11 S . 228 , §. 12889.

-Spesen,  erhalten die Fortisications -Fouriere nicht
Ed . 2 , S i63 , §. 1760.
erhalten die zu kriegscommissaritischen Acten - Revi¬
sionen beorderten Formiere Bd . 2, S . i63 , §. §761.
erhalten die Gränzbau -Dicectoren Ed . 2 , S . 386,
§. 2877.
erhalten die Fleisch-Negie-Officiere Bd . 3, S . 389.
§. 35o8.
für den Schuppaneker -Contumaz -Aufsehers -Adjuncten
Bd . 8, S - i83 , §. 8469.

ld , Stiftung für vier Invaliden , siehe Stiftung.
, ( Artillerie - Haupt -) , siehe Artillerie -Haupt -Zeugamt.

(Artillerie -Feld -) , siehe Ärtillerie -Feldzeugamk.
- , wer solche über Dienstjahce und die Conduiteeines

Beamten ertheilen kann Bd . 1, S - i58 , §. 480.
eines Oberbeamten über Dienstcsvergehungen seiner
Untergebenen . hat volle Glaubwürdigkeit Ed . 1,
S . 243, §. 687.

Zeugnisse , der Beamtens -Witwen , zur Bekräftigung , ihrer Ver¬
mögenslosigkeit Bd . i , S - 277, §. 781.

_ _ müssen jene pensionirten Eeamtens - Tochter , welche
eine Pension über das Normal -Alter beziehen, alle
Jahre beybringen Ed . 1, W. 2L8, §. >790.

— — ( Prüflings -) der Qber -Fouriere , wer solche auszustellen
Bd . 2, ' S . ' 7 ' , §- >79»- / . . .

— — ( ärztliche) dürfen von nicht Äei'HtöN nicht
' ausgestellet werden Ed . 2, S - 188, §. i663.

— — der 'erkrankten Verpflegöbäcker , bey Gesuchen um Ur¬
laubs -Verlängerung Ed . 2, S . 2.)8, §. 2406 . .

— _ welche die Aspiranten des Bauwesens in den Crblan-
den beuzubringen haben Bd . 2 , S . 334 , §- 2806.

— — (kreisämtliche ) über die Entlegenheit der Auf - und
Abladungs -Stationen Bd . Z4, S . 194, §- ' 0912.

— — über Todesfälle , wann selbe statt der VerlasienschastS-
Abhandlungsausweise zureicken , und wie auszuserti-
asn Bd . 16, S - 15, §. 14832. ^

— — der zu entlassenden Invaliden , über zureichenden Le¬
bensunterhalt Bd . 16 , S - 84, §- 16198 und i6 ' y4.

— — ( ärztliche) über die physische Tauglichkeit einer Alpl-
rantinn zur Vormerkung um Aufnahme in das Hern¬
alser Officiers -Töchter -Jnftituk B . i6^S . n6 , §>12201.

— — (feldarztlicke ) haben die kranken Qfficiere ihrem Ur¬
laubsgesuche, r.m sick auswärts heilen zu lassen, bey-
zulegen Ed . 16, S . 186, §. 16624 . .

— — ( Versorgungs -) in wie ferne gegen Erbringung ei¬
nes solchen die als real invalid erklärten In - mw
Ausländer zu entlassen Ld . 16 , S - 209 , tz. 16749
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